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1

 

 

Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
 
Wir laden Sie ein zur  
 
Gemeindeversammlung 
 
am Donnerstag, 9. Juni 2022, 20.00 Uhr, Aula Langweg, Langweg 2, Oberrieden. 

Die Anträge an die Gemeindeversammlung der Politischen Gemeinde liegen mit den dazuge-
hörenden Akten bei der Gemeindekanzlei ab sofort zur Einsichtnahme auf. 

Diese Broschüre kann auf der Webseite www.oberrieden.ch heruntergeladen werden oder 
bei der Einwohnerkontrolle bezogen oder bestellt werden (Telefon: 044 722 71 06/07 oder 
E-Mail: einwohnerkontrolle@oberrieden.ch). 

 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme an der Gemeindeversammlung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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Traktandum 2
 
 
Traktandum 2 

 
 
 

 
 
 

Wahl des Wahlbüros Legislatur 2022 - 2026 
 
ANTRAG 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Der Wahl der Mitglieder des Wahlbüros wird zugestimmt. 
 
2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 
 
 
Die Vorlage in Kürze 
 
Die Gemeindeversammlung hat gemäss Artikel 11 lit. b der Gemeindeordnung Oberrieden die 
Wahl der Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsdauer 2022-2026 vorzunehmen. Das Wahlbüro 
besorgt die ihm durch das Gesetz über die politischen Rechte zugewiesenen Aufgaben. 

Dem Gemeinderat steht das Vorschlagsrecht zu, wobei aus der Gemeindeversammlung weitere 
Nominationen möglich sind. Die Wahl erfolgt offen. Gewählt sind in der Reihenfolge der Stimm-
zahl maximal so viele Kandidierende wie Stellen (max. 50) zu besetzen sind. Es gilt das relative 
Mehr. 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Der Gemeindeversammlung werden zur Wahl ins Wahlbüro nachfolgende Personen vorgeschla-
gen (total 33): 

 
- Sigfried Ammann, 1949 (bisher) 
- Barbara Arrowsmith, 1964 (neu) 
- Celine Cazares Cardenas, 1985 (neu) 
- Firouzeh Farahmand, 1963 (bisher) 
- Sofia Fernandez, 1994 (bisher) 
- Daniela Freuler, 1974 (bisher) 
- Anton Fuhrimann, 1955 (bisher) 
- Johannes Grünert, 2002 (neu) 
- Matthias Haas, 1964 (bisher) 
- Armin Hefti, 1963 (bisher) 
- Karin Hess, 1965 (bisher) 
- Natalie Humm, 1967 (bisher) 
- Monica Imhof, 1955 (neu) 
- Martin Jenny, 1970 (bisher) 
- Angelika Keck, 1957 (bisher) 
- Franziska Keller, 1965 (bisher) 
- Rudolf Leuenberger, 1953 (neu) 
- Denise Leuthold, 1999 (neu) 
- Francois Loye, 1961 (neu) 
- Elisabeth Maess, 1945 (neu) 

 
 
Traktandum 2 

 
 
 

 
 
 

- Fabian Markaj, 1991 (bisher) 
- Marco Munter, 1989 (bisher) 
- Philipp Müller, 1984 (neu) 
- Roger Oswald, 1961 (bisher) 
- Manuela Schnidrig, 1974 (bisher) 
- Laura Schürpf, 1957 (bisher) 
- Nicole Sigg, 1966 (bisher) 
- Sin Kam Sutter, 1959 (bisher) 
- Irene Wehrli, 1987 (bisher) 
- Urs Beat Weibel, 1951 (bisher) 
- Helios White, 1969 (bisher) 
- Arie Wubben, 1953 (bisher) 
- Mun Hoe Yip, 1995 (bisher) 
- Michael Zeiher, 1982 (bisher) 
 
 
2. Abstimmungsempfehlung 
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Wahl der Mitglieder des Wahlbüros
zuzustimmen. 
 
 
Oberrieden, 12. April 2022 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 

P23740_GemOberrieden_BelBericht_0906_A4_Inhalt.indd   38P23740_GemOberrieden_BelBericht_0906_A4_Inhalt.indd   38 09.05.22   17:1409.05.22   17:14



39

 
 
Traktandum 2 

 
 
 

 
 
 

Wahl des Wahlbüros Legislatur 2022 - 2026 
 
ANTRAG 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Der Wahl der Mitglieder des Wahlbüros wird zugestimmt. 
 
2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 
 
 
Die Vorlage in Kürze 
 
Die Gemeindeversammlung hat gemäss Artikel 11 lit. b der Gemeindeordnung Oberrieden die 
Wahl der Mitglieder des Wahlbüros für die Amtsdauer 2022-2026 vorzunehmen. Das Wahlbüro 
besorgt die ihm durch das Gesetz über die politischen Rechte zugewiesenen Aufgaben. 

Dem Gemeinderat steht das Vorschlagsrecht zu, wobei aus der Gemeindeversammlung weitere 
Nominationen möglich sind. Die Wahl erfolgt offen. Gewählt sind in der Reihenfolge der Stimm-
zahl maximal so viele Kandidierende wie Stellen (max. 50) zu besetzen sind. Es gilt das relative 
Mehr. 
 
 
1. Ausgangslage 
 
Der Gemeindeversammlung werden zur Wahl ins Wahlbüro nachfolgende Personen vorgeschla-
gen (total 33): 

 
- Sigfried Ammann, 1949 (bisher) 
- Barbara Arrowsmith, 1964 (neu) 
- Celine Cazares Cardenas, 1985 (neu) 
- Firouzeh Farahmand, 1963 (bisher) 
- Sofia Fernandez, 1994 (bisher) 
- Daniela Freuler, 1974 (bisher) 
- Anton Fuhrimann, 1955 (bisher) 
- Johannes Grünert, 2002 (neu) 
- Matthias Haas, 1964 (bisher) 
- Armin Hefti, 1963 (bisher) 
- Karin Hess, 1965 (bisher) 
- Natalie Humm, 1967 (bisher) 
- Monica Imhof, 1955 (neu) 
- Martin Jenny, 1970 (bisher) 
- Angelika Keck, 1957 (bisher) 
- Franziska Keller, 1965 (bisher) 
- Rudolf Leuenberger, 1953 (neu) 
- Denise Leuthold, 1999 (neu) 
- Francois Loye, 1961 (neu) 
- Elisabeth Maess, 1945 (neu) 
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- Fabian Markaj, 1991 (bisher) 
- Marco Munter, 1989 (bisher) 
- Philipp Müller, 1984 (neu) 
- Roger Oswald, 1961 (bisher) 
- Manuela Schnidrig, 1974 (bisher) 
- Laura Schürpf, 1957 (bisher) 
- Nicole Sigg, 1966 (bisher) 
- Sin Kam Sutter, 1959 (bisher) 
- Irene Wehrli, 1987 (bisher) 
- Urs Beat Weibel, 1951 (bisher) 
- Helios White, 1969 (bisher) 
- Arie Wubben, 1953 (bisher) 
- Mun Hoe Yip, 1995 (bisher) 
- Michael Zeiher, 1982 (bisher) 
 
 
2. Abstimmungsempfehlung 
 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Wahl der Mitglieder des Wahlbüros
zuzustimmen. 
 
 
Oberrieden, 12. April 2022 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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Traktandum 3Traktandum 3 

Totalrevision Friedhof- und Bestattungsverordnung 

ANTRAG 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

1. Die totalrevidierte Friedhof- und Bestattungsverordnung der Gemeinde Oberrieden wird 
genehmigt.

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Die Vorlage in Kürze 
Die aktuell gültige Friedhof- und Bestattungsverordnung vom 1. Januar 2006 und das Grabmalreglement 
vom 1. Januar 2006 sind nicht mehr auf dem neusten Stand und müssen an die heutigen organisatori-
schen und rechtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Aus diesem Grund wurde eine zeitgemässe 
Friedhof- und Bestattungsverordnung erarbeitet, welche das bisherige Grabmalreglement vom 1. Januar 
2006 integriert und die neuen Vorgaben des Kantons berücksichtigt.  

1. Ausgangslage
Die Friedhof- und Bestattungsverordnung sowie das Grabmalreglement regeln ergänzend zur kantona-
len Bestattungsverordnung (BesV) alle Belange um die Bestattung sowie die Gestaltung der Friedhöfe in 
Oberrieden.  

Die aktuell gültige Friedhof- und Bestattungsverordnung und das Grabmalreglement stammen aus dem 
Jahr 2006. Seither sind auf kommunaler Ebene und im übergeordneten Recht Änderungen erfolgt. Des-
halb sind viele Bestimmungen der heutigen Friedhof- und Bestattungsverordnung und des Grabmalreg-
lements veraltet und müssen den heutigen Gegebenheiten angepasst werden.  

2. Revisionsverfahren
Im 2015 wurde die Kantonale Bestattungsverordnung einer Totalrevision unterzogen. Diese trat am 
1. Januar 2016 in Kraft und ersetzte die bisher geltende Verordnung aus dem Jahr 1963. Die kommunale
Friedhof- und Bestattungsverordnung und das Grabmalreglement sind seit dem 1. Januar 2006 unverän-
dert in Kraft. Die Gesundheitsdirektion hat die Gemeinden eingeladen, ihre Friedhofsverordnungen zu
prüfen und diese allenfalls an die neuen Bestimmungen anzupassen.

Am 14. Dezember 2021 hat der Gemeinderat den Entwurf der Friedhof- und Bestattungsverordnung in 
erster Lesung behandelt. Der Entwurf wurde anschliessend der Gesundheitsdirektion zur Vorprüfung 
unterbreitet. Die Bemerkungen der Gesundheitsdirektion vom 27. Januar 2022 und 30. März 2022 sind 
in die vorliegende Fassung eingeflossen. Am 12. April 2022 hat der Gemeinderat die Friedhof- und Be-
stattungsverordnung in zweiter Lesung verabschiedet.  

 
 
Traktandum 3 

 
 
 

 
 
 

3. Die wesentlichen Anpassungen in der Verordnung 
Die Überarbeitung hat sich vom Grundsatz leiten lassen, dass die neue Friedhof- und Bestattungsverord-
nung als griffiges Instrument dienen soll, das die wichtigsten Punkte transparent und verständlich auf-
führt und Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt. Für die bessere Verständlichkeit werden aus die-
sem Grund in der kommunalen Verordnung teilweise auch kantonale Vorschriften wiederholt, welche 
auf kommunaler Ebene nicht mehr geregelt werden müssten. Im Weiteren wurde die Revision zum An-
lass genommen, die bestehende Verordnung und das Grabmalreglement zu einem einzigen Regelwerk 
zusammenzuführen. Dies machte strukturelle Anpassungen nötig. Insgesamt sind jedoch viele Bestim-
mungen inhaltlich gleichgeblieben, da sich diese bis heute bewährt haben und praktikabel sind.  
 
Im Wesentlich wurden folgende Anpassung vorgenommen:  

– Festlegen von klaren Zuständigkeiten (Zuständigkeit des Ressorts Gesellschaft oder des Bestat-
tungsamtes anstelle der inzwischen abgeschafften Gesundheitsbehörde). 

– Aktualisierung von veralteten Bestimmungen und Anpassung der Verordnung an das übergeord-
nete Recht.  

– Verwendung von einheitlichen Begrifflichkeiten, die mit dem übergeordneten Recht übereinstim-
men. 

– Ergänzende und zeitgemässe Bestimmungen zu den verschiedenen Grabarten und Grabklassen.  
 
 
4. Spezielles 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf einen synoptischen Vergleich der bisher gültigen und nun-
mehr total revidierten Friedhof- und Bestattungsverordnung und des Grabmalreglements der Gemeinde 
Oberrieden verzichtet.  
 
 
5. Abstimmungsempfehlung 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Totalrevision der Friedhof- und Bestattungsver-
ordnung der Gemeinde Oberrieden zuzustimmen.  
 
 
Oberrieden, 12. April 2022 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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Traktandum 3 

Totalrevision Friedhof- und Bestattungsverordnung 

ANTRAG 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

1. Die totalrevidierte Friedhof- und Bestattungsverordnung der Gemeinde Oberrieden wird 
genehmigt.

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt.

Die Vorlage in Kürze 
Die aktuell gültige Friedhof- und Bestattungsverordnung vom 1. Januar 2006 und das Grabmalreglement 
vom 1. Januar 2006 sind nicht mehr auf dem neusten Stand und müssen an die heutigen organisatori-
schen und rechtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Aus diesem Grund wurde eine zeitgemässe 
Friedhof- und Bestattungsverordnung erarbeitet, welche das bisherige Grabmalreglement vom 1. Januar 
2006 integriert und die neuen Vorgaben des Kantons berücksichtigt.  

1. Ausgangslage
Die Friedhof- und Bestattungsverordnung sowie das Grabmalreglement regeln ergänzend zur kantona-
len Bestattungsverordnung (BesV) alle Belange um die Bestattung sowie die Gestaltung der Friedhöfe in 
Oberrieden.  

Die aktuell gültige Friedhof- und Bestattungsverordnung und das Grabmalreglement stammen aus dem 
Jahr 2006. Seither sind auf kommunaler Ebene und im übergeordneten Recht Änderungen erfolgt. Des-
halb sind viele Bestimmungen der heutigen Friedhof- und Bestattungsverordnung und des Grabmalreg-
lements veraltet und müssen den heutigen Gegebenheiten angepasst werden.  

2. Revisionsverfahren
Im 2015 wurde die Kantonale Bestattungsverordnung einer Totalrevision unterzogen. Diese trat am 
1. Januar 2016 in Kraft und ersetzte die bisher geltende Verordnung aus dem Jahr 1963. Die kommunale
Friedhof- und Bestattungsverordnung und das Grabmalreglement sind seit dem 1. Januar 2006 unverän-
dert in Kraft. Die Gesundheitsdirektion hat die Gemeinden eingeladen, ihre Friedhofsverordnungen zu
prüfen und diese allenfalls an die neuen Bestimmungen anzupassen.

Am 14. Dezember 2021 hat der Gemeinderat den Entwurf der Friedhof- und Bestattungsverordnung in 
erster Lesung behandelt. Der Entwurf wurde anschliessend der Gesundheitsdirektion zur Vorprüfung 
unterbreitet. Die Bemerkungen der Gesundheitsdirektion vom 27. Januar 2022 und 30. März 2022 sind 
in die vorliegende Fassung eingeflossen. Am 12. April 2022 hat der Gemeinderat die Friedhof- und Be-
stattungsverordnung in zweiter Lesung verabschiedet.  
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3. Die wesentlichen Anpassungen in der Verordnung 
Die Überarbeitung hat sich vom Grundsatz leiten lassen, dass die neue Friedhof- und Bestattungsverord-
nung als griffiges Instrument dienen soll, das die wichtigsten Punkte transparent und verständlich auf-
führt und Antworten auf häufig gestellte Fragen gibt. Für die bessere Verständlichkeit werden aus die-
sem Grund in der kommunalen Verordnung teilweise auch kantonale Vorschriften wiederholt, welche 
auf kommunaler Ebene nicht mehr geregelt werden müssten. Im Weiteren wurde die Revision zum An-
lass genommen, die bestehende Verordnung und das Grabmalreglement zu einem einzigen Regelwerk 
zusammenzuführen. Dies machte strukturelle Anpassungen nötig. Insgesamt sind jedoch viele Bestim-
mungen inhaltlich gleichgeblieben, da sich diese bis heute bewährt haben und praktikabel sind.  
 
Im Wesentlich wurden folgende Anpassung vorgenommen:  

– Festlegen von klaren Zuständigkeiten (Zuständigkeit des Ressorts Gesellschaft oder des Bestat-
tungsamtes anstelle der inzwischen abgeschafften Gesundheitsbehörde). 

– Aktualisierung von veralteten Bestimmungen und Anpassung der Verordnung an das übergeord-
nete Recht.  

– Verwendung von einheitlichen Begrifflichkeiten, die mit dem übergeordneten Recht übereinstim-
men. 

– Ergänzende und zeitgemässe Bestimmungen zu den verschiedenen Grabarten und Grabklassen.  
 
 
4. Spezielles 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf einen synoptischen Vergleich der bisher gültigen und nun-
mehr total revidierten Friedhof- und Bestattungsverordnung und des Grabmalreglements der Gemeinde 
Oberrieden verzichtet.  
 
 
5. Abstimmungsempfehlung 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, der Totalrevision der Friedhof- und Bestattungsver-
ordnung der Gemeinde Oberrieden zuzustimmen.  
 
 
Oberrieden, 12. April 2022 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
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Traktandum 3 

 
 
 

 
 
 

Die neue Friedhof- und Bestattungsverordnung im Wortlaut 
 
Gestützt auf die Bestimmungen der kantonalen Bestattungsverordnung sowie der Gemeindeordnung 
der politischen Gemeinde Oberrieden vom 1. Januar 2022 erlässt die Gemeindeversammlung die fol-
gende Friedhof- und Bestattungsverordnung:  

I Organisation 

Art. 1 Vollzug 
Für den Vollzug dieser Verordnung ist die Abteilung Gesellschaft zuständig. 

Art. 2 Aufgaben des Ressorts Gesellschaft 
a Oberaufsicht über das Bestattungswesen 
b Vertragswesen über den Leichentransport, die Sarglieferung, das Bestattungsamt und die 
Friedhofbewirtschaftung inkl. der Bepflanzung von Gräbern 
c Vertragswesen über die Privatgräber  
d Erteilung von Sonderbewilligungen 
e Antragstellung an den Gemeinderat über den Erlass der Gebührenordnung und zur Wahl 
des nebenamtlichen Personals 

Art. 3 Aufgaben des Bestattungsamts 
a Unterstützung der Hinterbliebenen und Information über Bestattungsmöglichkeiten und 
Grabarten  
b Allgemeine Aufsicht über den Friedhof und das gesamte Bestattungswesen   
c Planen des Gräberbedarfs (Grabfelder und Reserveflächen)  
d Bereitstellen von Gräbern 
e Verantwortung bezüglich Anordnungen für die ordnungsgemässen Bestattungen; Bestellen 
der Särge, Einleiten von Einsargungen, Leichentransporten und Kremationen, Terminfestle-
gung der Bestattungen und Abdankungen 
f Erteilen von Bewilligungen für das Setzen von Grabmälern  
g Anordnen von Grabräumungen 
h Administrative Aufgaben im Zusammenhang mit den Bestattungen und dem Friedhofwesen 

Art. 4 Aufgaben des Friedhofpersonals 
a Betrieblicher Unterhalt der gesamten Friedhofanlagen, der Gebäulichkeiten, der Gräber und 
der Zufahrtsstrassen und Wege innerhalb der beiden Friedhöfe 
b Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auf den Friedhofanlagen  
c Öffnen und Eindecken von Gräbern sowie deren Beschriftung 
d Grabbepflanzungen 
e Führung der Gräberverzeichnisse 
f Aufräumen des Grabplatzes und das Ordnen des Blumenschmuckes nach dem Zudecken des 
Grabes 
g Beisetzung der Leichen / Urnen nach den Anordnungen des Bestattungsamts 

 
 
Traktandum 3 

 
 
 

 
 
 

h Allfällige weitere Verrichtungen gemäss Anweisungen des Ressorts Gesellschaft oder des 
Bestattungsamts 

Art. 5 Anstellung und Entschädigung 
1 Für die Anstellung und Entschädigung der Angestellten und des nebenamtlichen Personals 
ist der Gemeinderat zuständig. 
2 Die Aufgaben der Angestellten und des nebenamtlichen Personals werden in besonderen 
Pflichtenheften näher umschrieben. 

Art. 6 Gebühren 
Die Festlegung der Gebühren erfolgt in einer separaten Gebührenordnung bzw. im Gebühren-
tarif. 

II Bestattungen 

Art. 7 Anspruch 
1 Der Friedhof dient der Bestattung von Einwohnenden von Oberrieden sowie Personen mit 
Heimatort Oberrieden. Für andere Personen ist die Bewilligung des Bestattungsamts einzuho-
len. Diese kann erteilt werden, wenn ein naher Bezug zur Gemeinde Oberrieden nachgewiesen 
werden kann und die Platzverhältnisse auf dem Friedhof dies erlauben. 
2 Die Bestimmung des Wohnsitzes richtet sich nach Art. 23 ff. des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches.  

Art. 8 Gemeindebeiträge 
Die Gemeinde übernimmt grundsätzlich die Bestattungskosten. Sie kann die Kosten gemäss 
§ 45 der kantonalen Bestattungsverordnung (BesV) in Rechnung stellen.  

Art. 9 Kosten für Auswärtige 
Bei der Bestattung von nicht in der Gemeinde wohnhaften Personen werden den Auftragge-
benden Kosten und Grabplatzgebühr nach dem gemeinderätlichen Gebührentarif und die 
Selbstkosten gemäss § 46 BesV verrechnet. 

Art. 10 Aufbahrung 
Auf Wunsch der anordnungsberechtigten Personen wird die verstorbene Person im Aufbah-
rungsraum des Friedhofes oder eines Krematoriums aufgebahrt.  

Art. 11 Bestattungszeiten 
Die Bestattungen finden von Montag bis Freitag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr und 13.30 
Uhr bis 15.00 Uhr statt. Ausnahmen können in besonderen Fällen bewilligt werden. An Samsta-
gen, Sonntagen und allgemeinen Feiertagen werden grundsätzlich keine Bestattungen durch-
geführt. Ausnahmen sind zulässig, wenn mehrere Feiertage aufeinanderfolgen. 

Art. 12 Grabgeläute 
Bei der Bestattung wird das Grabgeläute angeordnet, sofern die anordnungsberechtigten Per-
sonen nicht ausdrücklich darauf verzichten. 
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Die neue Friedhof- und Bestattungsverordnung im Wortlaut 
 
Gestützt auf die Bestimmungen der kantonalen Bestattungsverordnung sowie der Gemeindeordnung 
der politischen Gemeinde Oberrieden vom 1. Januar 2022 erlässt die Gemeindeversammlung die fol-
gende Friedhof- und Bestattungsverordnung:  

I Organisation 

Art. 1 Vollzug 
Für den Vollzug dieser Verordnung ist die Abteilung Gesellschaft zuständig. 

Art. 2 Aufgaben des Ressorts Gesellschaft 
a Oberaufsicht über das Bestattungswesen 
b Vertragswesen über den Leichentransport, die Sarglieferung, das Bestattungsamt und die 
Friedhofbewirtschaftung inkl. der Bepflanzung von Gräbern 
c Vertragswesen über die Privatgräber  
d Erteilung von Sonderbewilligungen 
e Antragstellung an den Gemeinderat über den Erlass der Gebührenordnung und zur Wahl 
des nebenamtlichen Personals 

Art. 3 Aufgaben des Bestattungsamts 
a Unterstützung der Hinterbliebenen und Information über Bestattungsmöglichkeiten und 
Grabarten  
b Allgemeine Aufsicht über den Friedhof und das gesamte Bestattungswesen   
c Planen des Gräberbedarfs (Grabfelder und Reserveflächen)  
d Bereitstellen von Gräbern 
e Verantwortung bezüglich Anordnungen für die ordnungsgemässen Bestattungen; Bestellen 
der Särge, Einleiten von Einsargungen, Leichentransporten und Kremationen, Terminfestle-
gung der Bestattungen und Abdankungen 
f Erteilen von Bewilligungen für das Setzen von Grabmälern  
g Anordnen von Grabräumungen 
h Administrative Aufgaben im Zusammenhang mit den Bestattungen und dem Friedhofwesen 

Art. 4 Aufgaben des Friedhofpersonals 
a Betrieblicher Unterhalt der gesamten Friedhofanlagen, der Gebäulichkeiten, der Gräber und 
der Zufahrtsstrassen und Wege innerhalb der beiden Friedhöfe 
b Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung auf den Friedhofanlagen  
c Öffnen und Eindecken von Gräbern sowie deren Beschriftung 
d Grabbepflanzungen 
e Führung der Gräberverzeichnisse 
f Aufräumen des Grabplatzes und das Ordnen des Blumenschmuckes nach dem Zudecken des 
Grabes 
g Beisetzung der Leichen / Urnen nach den Anordnungen des Bestattungsamts 
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h Allfällige weitere Verrichtungen gemäss Anweisungen des Ressorts Gesellschaft oder des 
Bestattungsamts 

Art. 5 Anstellung und Entschädigung 
1 Für die Anstellung und Entschädigung der Angestellten und des nebenamtlichen Personals 
ist der Gemeinderat zuständig. 
2 Die Aufgaben der Angestellten und des nebenamtlichen Personals werden in besonderen 
Pflichtenheften näher umschrieben. 

Art. 6 Gebühren 
Die Festlegung der Gebühren erfolgt in einer separaten Gebührenordnung bzw. im Gebühren-
tarif. 

II Bestattungen 

Art. 7 Anspruch 
1 Der Friedhof dient der Bestattung von Einwohnenden von Oberrieden sowie Personen mit 
Heimatort Oberrieden. Für andere Personen ist die Bewilligung des Bestattungsamts einzuho-
len. Diese kann erteilt werden, wenn ein naher Bezug zur Gemeinde Oberrieden nachgewiesen 
werden kann und die Platzverhältnisse auf dem Friedhof dies erlauben. 
2 Die Bestimmung des Wohnsitzes richtet sich nach Art. 23 ff. des Schweizerischen Zivilgesetz-
buches.  

Art. 8 Gemeindebeiträge 
Die Gemeinde übernimmt grundsätzlich die Bestattungskosten. Sie kann die Kosten gemäss 
§ 45 der kantonalen Bestattungsverordnung (BesV) in Rechnung stellen.  

Art. 9 Kosten für Auswärtige 
Bei der Bestattung von nicht in der Gemeinde wohnhaften Personen werden den Auftragge-
benden Kosten und Grabplatzgebühr nach dem gemeinderätlichen Gebührentarif und die 
Selbstkosten gemäss § 46 BesV verrechnet. 

Art. 10 Aufbahrung 
Auf Wunsch der anordnungsberechtigten Personen wird die verstorbene Person im Aufbah-
rungsraum des Friedhofes oder eines Krematoriums aufgebahrt.  

Art. 11 Bestattungszeiten 
Die Bestattungen finden von Montag bis Freitag zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr und 13.30 
Uhr bis 15.00 Uhr statt. Ausnahmen können in besonderen Fällen bewilligt werden. An Samsta-
gen, Sonntagen und allgemeinen Feiertagen werden grundsätzlich keine Bestattungen durch-
geführt. Ausnahmen sind zulässig, wenn mehrere Feiertage aufeinanderfolgen. 

Art. 12 Grabgeläute 
Bei der Bestattung wird das Grabgeläute angeordnet, sofern die anordnungsberechtigten Per-
sonen nicht ausdrücklich darauf verzichten. 
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Art. 13 Grabbezeichnung 
Nach der Bestattung wird jedes Grab durch die Friedhofgärtnerin bzw. den Friedhofgärtner mit 
einem Namenschild gekennzeichnet. Sobald ein privates Grabmal gesetzt wird, ist das Grabzei-
chen der Friedhofgärtnerin bzw. dem Friedhofgärtner zurückzugeben. 

Art. 14 Abdankung 
Die Anordnung der kirchlichen Abdankung ist Sache der anordnungsberechtigten Personen.  

III Friedhöfe 

Art. 15 Öffnungszeiten 
Die Friedhöfe sind täglich ohne Einschränkung geöffnet. 

Art. 16 Allgemeines Verhalten auf den Friedhöfen 
1 Die Friedhöfe sind Orte der Ruhe und der Besinnung. Die Besucher und Besucherinnen sollen 
sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend verhalten. 
2  In der Friedhofanlage sind insbesondere untersagt: 
– Das Fahren mit Mofas, Fahrrädern, Kickboards und Ähnlichem sowie das Abstellen 

derselben 
– Das Mitführen von Hunden 
– Das Verweilen von Kindern ohne Begleitung Erwachsener 
– Das Betreten fremder Grabstätten und Rasenflächen 
– Das Benützen als Spiel- oder Festplatz 
– Das Pflücken von Blumen und das Entfernen von Pflanzen und Grabschmuck durch  

Unberechtigte 
3 Das Bestattungsamt ist ermächtigt, im Rahmen dieser Verordnung oder allfälliger Be- 
schlüsse des Ressorts Gesellschaft die zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung  
erforderlichen weiteren Anordnungen zu treffen. 

Art. 17 Belegungsplan 
Die Bestattungen erfolgen nach einem vom Ressort Gesellschaft genehmigten Belegungsplan, 
für dessen Einhaltung die Friedhofgärtnerin bzw. der Friedhofgärtner verantwortlich ist. 

Art. 18 Grabarten 
Die Friedhöfe umfassen folgende Arten von Gräbern: 
a Reihengräber für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen 
b Familiengräber 
c Urnennischen 
d Gemeinschaftsgrab 
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Art. 19 Grabeinteilung und -masse 
Die Gräber werden in sechs Klassen eingeteilt: 
Klasse A: Erdbestattungen für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre  
  Länge: 220 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 180 cm 
Klasse K: Gräber für Kinder bis 12 Jahre (Erdbestattung oder Urne)  
  Länge: 150 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 120 cm 
Klasse C: Urnennischen  
Klasse D: Urnengräber 
  Länge: 110 cm, Breite 80 cm, Tiefe: 60 cm 
Klasse E: Familiengräber 
  Länge: 220 cm, Breite: 200 cm, Tiefe: 150 cm  
Klasse G: Gemeinschaftsgräber 

Art. 20 Ruhefrist 
Die Ruhefrist für die Gräber beträgt 20 Jahre (ausgenommen Familiengräber). 

Art. 21 Grabanspruch 
1 In den Reihengräbern der Klassen A und K darf pro Grab nur eine Erdbestattung vorgenom-
men werden. 
2 In den Reihengräbern der Klasse D können max. drei Urnen beigesetzt werden. 
3 Bei der Klasse E sind zwei Erdbestattungen möglich. In den letzten 20 Jahren der Ruhefrist 
dürfen weder Erd- noch Urnenbestattungen vorgenommen werden.  

Art. 22 Nachträgliche Urnenbeisetzungen 
Urnen von Angehörigen können in bestehenden Gräbern beigesetzt werden. Entsprechende 
Bewilligungen erteilt das Bestattungsamt. Die in dieser Verordnung in Art. 20 festgesetzte Ru-
hefrist wird dadurch nicht verlängert. Das Bestattungsamt weist die Angehörigen bei der An-
meldung der Urnenbeisetzung ausdrücklich auf diese Möglichkeit hin. Für solche Urnen stellt 
das Ressort Gesellschaft nach dem Abräumen des Grabes keine neuen Grabplätze zur Verfü-
gung. 

Art. 23 Gräberräumung 
Nach Ablauf der in Art. 20 festgesetzten Ruhefrist kann das Bestattungsamt das Räumen der 
Grabreihen anordnen. Die Räumung ist im amtlichen Publikationsorgan und im Amtsblatt des 
Kantons Zürich rechtzeitig bekannt zu geben. Den Verfügungsberechtigten wird eine Frist von 
drei Monaten zur Entfernung der Grabmäler und Pflanzen eingeräumt. Wird diese Frist nicht 
benützt, verfügt das Ressort Gesellschaft das Räumen der Gräber ohne Entschädigungspflicht. 

Art. 24 Familiengräber 
1 Auf dem Friedhof sind besondere Plätze für Familiengräber ausgeschieden. Diese stehen nur 
Verstorbenen mit Wohnsitz oder Bürgerrecht in Oberrieden zur Verfügung. Die Gräber sind in 
regelmässiger Reihenfolge nebeneinander zu vergeben. 
2 Familiengräber können unmittelbar nach einem Todesfall in der Familie gegen Vorauszah-
lung einer einmaligen Grabplatzgebühr gemäss Gebührenordnung bzw. Gebührentarif verge-
ben werden. 
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Art. 13 Grabbezeichnung 
Nach der Bestattung wird jedes Grab durch die Friedhofgärtnerin bzw. den Friedhofgärtner mit 
einem Namenschild gekennzeichnet. Sobald ein privates Grabmal gesetzt wird, ist das Grabzei-
chen der Friedhofgärtnerin bzw. dem Friedhofgärtner zurückzugeben. 

Art. 14 Abdankung 
Die Anordnung der kirchlichen Abdankung ist Sache der anordnungsberechtigten Personen.  

III Friedhöfe 

Art. 15 Öffnungszeiten 
Die Friedhöfe sind täglich ohne Einschränkung geöffnet. 

Art. 16 Allgemeines Verhalten auf den Friedhöfen 
1 Die Friedhöfe sind Orte der Ruhe und der Besinnung. Die Besucher und Besucherinnen sollen 
sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend verhalten. 
2  In der Friedhofanlage sind insbesondere untersagt: 
– Das Fahren mit Mofas, Fahrrädern, Kickboards und Ähnlichem sowie das Abstellen 

derselben 
– Das Mitführen von Hunden 
– Das Verweilen von Kindern ohne Begleitung Erwachsener 
– Das Betreten fremder Grabstätten und Rasenflächen 
– Das Benützen als Spiel- oder Festplatz 
– Das Pflücken von Blumen und das Entfernen von Pflanzen und Grabschmuck durch  

Unberechtigte 
3 Das Bestattungsamt ist ermächtigt, im Rahmen dieser Verordnung oder allfälliger Be- 
schlüsse des Ressorts Gesellschaft die zur Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung  
erforderlichen weiteren Anordnungen zu treffen. 

Art. 17 Belegungsplan 
Die Bestattungen erfolgen nach einem vom Ressort Gesellschaft genehmigten Belegungsplan, 
für dessen Einhaltung die Friedhofgärtnerin bzw. der Friedhofgärtner verantwortlich ist. 

Art. 18 Grabarten 
Die Friedhöfe umfassen folgende Arten von Gräbern: 
a Reihengräber für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen 
b Familiengräber 
c Urnennischen 
d Gemeinschaftsgrab 
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Art. 19 Grabeinteilung und -masse 
Die Gräber werden in sechs Klassen eingeteilt: 
Klasse A: Erdbestattungen für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre  
  Länge: 220 cm, Breite: 100 cm, Tiefe: 180 cm 
Klasse K: Gräber für Kinder bis 12 Jahre (Erdbestattung oder Urne)  
  Länge: 150 cm, Breite: 80 cm, Tiefe: 120 cm 
Klasse C: Urnennischen  
Klasse D: Urnengräber 
  Länge: 110 cm, Breite 80 cm, Tiefe: 60 cm 
Klasse E: Familiengräber 
  Länge: 220 cm, Breite: 200 cm, Tiefe: 150 cm  
Klasse G: Gemeinschaftsgräber 

Art. 20 Ruhefrist 
Die Ruhefrist für die Gräber beträgt 20 Jahre (ausgenommen Familiengräber). 

Art. 21 Grabanspruch 
1 In den Reihengräbern der Klassen A und K darf pro Grab nur eine Erdbestattung vorgenom-
men werden. 
2 In den Reihengräbern der Klasse D können max. drei Urnen beigesetzt werden. 
3 Bei der Klasse E sind zwei Erdbestattungen möglich. In den letzten 20 Jahren der Ruhefrist 
dürfen weder Erd- noch Urnenbestattungen vorgenommen werden.  

Art. 22 Nachträgliche Urnenbeisetzungen 
Urnen von Angehörigen können in bestehenden Gräbern beigesetzt werden. Entsprechende 
Bewilligungen erteilt das Bestattungsamt. Die in dieser Verordnung in Art. 20 festgesetzte Ru-
hefrist wird dadurch nicht verlängert. Das Bestattungsamt weist die Angehörigen bei der An-
meldung der Urnenbeisetzung ausdrücklich auf diese Möglichkeit hin. Für solche Urnen stellt 
das Ressort Gesellschaft nach dem Abräumen des Grabes keine neuen Grabplätze zur Verfü-
gung. 

Art. 23 Gräberräumung 
Nach Ablauf der in Art. 20 festgesetzten Ruhefrist kann das Bestattungsamt das Räumen der 
Grabreihen anordnen. Die Räumung ist im amtlichen Publikationsorgan und im Amtsblatt des 
Kantons Zürich rechtzeitig bekannt zu geben. Den Verfügungsberechtigten wird eine Frist von 
drei Monaten zur Entfernung der Grabmäler und Pflanzen eingeräumt. Wird diese Frist nicht 
benützt, verfügt das Ressort Gesellschaft das Räumen der Gräber ohne Entschädigungspflicht. 

Art. 24 Familiengräber 
1 Auf dem Friedhof sind besondere Plätze für Familiengräber ausgeschieden. Diese stehen nur 
Verstorbenen mit Wohnsitz oder Bürgerrecht in Oberrieden zur Verfügung. Die Gräber sind in 
regelmässiger Reihenfolge nebeneinander zu vergeben. 
2 Familiengräber können unmittelbar nach einem Todesfall in der Familie gegen Vorauszah-
lung einer einmaligen Grabplatzgebühr gemäss Gebührenordnung bzw. Gebührentarif verge-
ben werden. 
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3 Im Familiengrab dürfen nur Angehörige mit familiären Bindungen bestattet werden. Aus-
nahmen für nicht familiäre Netzwerke bedürfen einer speziellen Genehmigung durch das Ress-
ort Gesellschaft. 

Art. 25 Ruhefrist der Familiengräber 
1 Die Ruhefrist für die Familiengräber beträgt 40 Jahre. Sie kann auf Gesuch hin um 20 Jahre 
auf maximal 60 Jahre verlängert werden. 
2 Familiengräber können nach Ablauf der Ruhefrist auf die nächste angeordnete Gräberräu- 
mung gekündigt werden. Bei einer frühzeitigen Kündigung entsteht kein Anspruch auf die vo-
rausbezahlte Grabplatzgebühr. 

Art. 26 Gemeinschaftsgrab 
Die Asche der Verstorbenen kann auf Wunsch der anordnungsberechtigten Person im 
Gemeinschaftsgrab beigesetzt werden. 

IV Grabmäler  

Art. 27 Grundsatz 
Auf jedem Grab muss ein Grabmal gesetzt werden. Davon ausgenommen ist das 
Gemeinschaftsgrab. 

Art. 28 Bewilligung 
1 Grabmäler dürfen nur mit Bewilligung des Ressorts Gesellschaft gesetzt oder geändert wer-
den. Für die Bewilligung der Grabmäler ist dem Bestattungsamt vor Beginn der Ausführungs- 
arbeiten ein Gesuch (im Doppel) einzureichen. Es enthält alle notwenigen Angaben über Mate-
rial, Bearbeitung und Beschriftung und eine Zeichnung im Massstab 1:10. Formulare sind beim 
Bestattungsamt erhältlich. 
2 Das Ressort Gesellschaft ist berechtigt, Grabmäler, die den Vorschriften nicht entsprechen 
oder ohne Bewilligung gesetzt wurden, auf Kosten des Eigentümers entfernen zu lassen. 

Art. 29 Materialien 
Als Materialien für die Erstellung der Grabmäler sind Natursteine, Holz, Schmiedeeisen und 
Bronze zugelassen. Ausgeschlossen sind Kunststoffe, Blech und ähnliche Materialien. 
Grabmäler aus Holz, Schmiedeeisen und Bronze dürfen auf Natursteinsockel gestellt werden. 

Art. 30 Gestaltung 
Schrift- und Schmuckformen sollen handwerklich ausgeführt sein und sich ins Grabmal harmo-
nisch einfügen. Die Erstellerin bzw. der Ersteller darf seitlich auf dem Grabmal seinen Namen 
unauffällig anbringen. Die Verwendung von Namensplaketten ist nicht gestattet. 
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Art. 31 Masse 
1 Die Höchst- bzw. Mindestmasse der Grabmäler betragen: 

Art der Grabstätte Maximal-
höhe in 
cm 

Maximal-
breite in 
cm 

Maximal-
länge in 
cm 

Mindest- 
dicke 
in cm 

Klasse A: Gräber für Erwachsene über 12 Jahre:  

100 
100 

- 

 

55 
55 
45 

 

- 
- 60 

 

12 
5 
6 

Grabsteine 
Grabkreuze (Holzkreuze) 
Grabplatten 
Klasse K: Gräber für Kinder bis 
12 Jahre (Erdbestattung oder Urne): 

 
 

70 
70 

- 

 
 

40 
45 
35 

 
 

- 
- 

45 

 
 

12 
5 
6 

Grabsteine 
Grabkreuze (Holzkreuze) 
Grabplatten 
Klasse D: Urnengräber     

Grabsteine 80 45 - 12 
Grabplatten - 40 50 6 
Klasse E: Familiengräber  Für die Breite und die Stellung 
Grabsteine 120 

- 
des Grabmals sind Lage und 
Ausmass des Grabplatzes mass-
gebend 

2  Das vorgeschriebene Höhenmass darf bei Grabmälern mit stark abgedachtem oder rundem 
Kopf maximal 10 cm überschritten werden. Kreuze dürfen die Maximalbreite um 5 cm über-
schreiten.  
3 Die Höhenmasse gelten inkl. Sockel. Dieser darf höchstens 10 cm sichtbar sein. Die Mindest-
dicke gilt nur für Grabmäler aus Naturstein. 
4 Liegeplatten dürfen den Erdboden am Kopfende (oberkant gemessen) höchstens 15 cm 
überragen. 

Art. 32 Ausnahmebewilligungen 
Das Bestattungsamt ist auf Gesuch der Angehörigen berechtigt, ausnahmsweise Abweichun-
gen von Art. 30 und Art. 31 zu bewilligen, sofern besondere künstlerische oder ästhetische 
Gründe dies rechtfertigen und dadurch weder die unmittelbare Umgebung des betreffenden 
Grabes noch die Wirkung des gesamten Friedhofbildes beeinträchtigt werden. 

Art. 33 Setzen und Unterhalt, Instandstellung 
1 Die Grabmäler müssen auf eine ihrer Grösse und ihrem Gewicht angepasste massive Unter- 
lagsplatte gestellt und mit dieser fachgerecht verbunden sein. Die Unterlage muss mindestens 
6 cm dick sein und vorne und hinten einen Vorsprung von mindestens 5 cm aufweisen. 
2 Die Grabmäler dürfen frühestens sechs Monate nach der Beisetzung und nur nach Rückspra-
che und unter Mithilfe der Friedhofgärtnerin bzw. des Friedhofgärtners gesetzt werden. Bei 
Urnengräbern fällt die Wartefrist dahin. 
3 Die Grabmäler sind Eigentum der Auftraggebenden. Diese sind für sachgemässe Aufstellung 
und Instandhaltung verantwortlich.  
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3 Im Familiengrab dürfen nur Angehörige mit familiären Bindungen bestattet werden. Aus-
nahmen für nicht familiäre Netzwerke bedürfen einer speziellen Genehmigung durch das Ress-
ort Gesellschaft. 

Art. 25 Ruhefrist der Familiengräber 
1 Die Ruhefrist für die Familiengräber beträgt 40 Jahre. Sie kann auf Gesuch hin um 20 Jahre 
auf maximal 60 Jahre verlängert werden. 
2 Familiengräber können nach Ablauf der Ruhefrist auf die nächste angeordnete Gräberräu- 
mung gekündigt werden. Bei einer frühzeitigen Kündigung entsteht kein Anspruch auf die vo-
rausbezahlte Grabplatzgebühr. 

Art. 26 Gemeinschaftsgrab 
Die Asche der Verstorbenen kann auf Wunsch der anordnungsberechtigten Person im 
Gemeinschaftsgrab beigesetzt werden. 

IV Grabmäler  

Art. 27 Grundsatz 
Auf jedem Grab muss ein Grabmal gesetzt werden. Davon ausgenommen ist das 
Gemeinschaftsgrab. 

Art. 28 Bewilligung 
1 Grabmäler dürfen nur mit Bewilligung des Ressorts Gesellschaft gesetzt oder geändert wer-
den. Für die Bewilligung der Grabmäler ist dem Bestattungsamt vor Beginn der Ausführungs- 
arbeiten ein Gesuch (im Doppel) einzureichen. Es enthält alle notwenigen Angaben über Mate-
rial, Bearbeitung und Beschriftung und eine Zeichnung im Massstab 1:10. Formulare sind beim 
Bestattungsamt erhältlich. 
2 Das Ressort Gesellschaft ist berechtigt, Grabmäler, die den Vorschriften nicht entsprechen 
oder ohne Bewilligung gesetzt wurden, auf Kosten des Eigentümers entfernen zu lassen. 

Art. 29 Materialien 
Als Materialien für die Erstellung der Grabmäler sind Natursteine, Holz, Schmiedeeisen und 
Bronze zugelassen. Ausgeschlossen sind Kunststoffe, Blech und ähnliche Materialien. 
Grabmäler aus Holz, Schmiedeeisen und Bronze dürfen auf Natursteinsockel gestellt werden. 

Art. 30 Gestaltung 
Schrift- und Schmuckformen sollen handwerklich ausgeführt sein und sich ins Grabmal harmo-
nisch einfügen. Die Erstellerin bzw. der Ersteller darf seitlich auf dem Grabmal seinen Namen 
unauffällig anbringen. Die Verwendung von Namensplaketten ist nicht gestattet. 
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Art. 31 Masse 
1 Die Höchst- bzw. Mindestmasse der Grabmäler betragen: 

Art der Grabstätte Maximal-
höhe in 
cm 

Maximal-
breite in 
cm 

Maximal-
länge in 
cm 

Mindest- 
dicke 
in cm 

Klasse A: Gräber für Erwachsene über 12 Jahre:  

100 
100 

- 

 

55 
55 
45 

 

- 
- 60 

 

12 
5 
6 

Grabsteine 
Grabkreuze (Holzkreuze) 
Grabplatten 
Klasse K: Gräber für Kinder bis 
12 Jahre (Erdbestattung oder Urne): 

 
 

70 
70 

- 

 
 

40 
45 
35 

 
 

- 
- 

45 

 
 

12 
5 
6 

Grabsteine 
Grabkreuze (Holzkreuze) 
Grabplatten 
Klasse D: Urnengräber     

Grabsteine 80 45 - 12 
Grabplatten - 40 50 6 
Klasse E: Familiengräber  Für die Breite und die Stellung 
Grabsteine 120 

- 
des Grabmals sind Lage und 
Ausmass des Grabplatzes mass-
gebend 

2  Das vorgeschriebene Höhenmass darf bei Grabmälern mit stark abgedachtem oder rundem 
Kopf maximal 10 cm überschritten werden. Kreuze dürfen die Maximalbreite um 5 cm über-
schreiten.  
3 Die Höhenmasse gelten inkl. Sockel. Dieser darf höchstens 10 cm sichtbar sein. Die Mindest-
dicke gilt nur für Grabmäler aus Naturstein. 
4 Liegeplatten dürfen den Erdboden am Kopfende (oberkant gemessen) höchstens 15 cm 
überragen. 

Art. 32 Ausnahmebewilligungen 
Das Bestattungsamt ist auf Gesuch der Angehörigen berechtigt, ausnahmsweise Abweichun-
gen von Art. 30 und Art. 31 zu bewilligen, sofern besondere künstlerische oder ästhetische 
Gründe dies rechtfertigen und dadurch weder die unmittelbare Umgebung des betreffenden 
Grabes noch die Wirkung des gesamten Friedhofbildes beeinträchtigt werden. 

Art. 33 Setzen und Unterhalt, Instandstellung 
1 Die Grabmäler müssen auf eine ihrer Grösse und ihrem Gewicht angepasste massive Unter- 
lagsplatte gestellt und mit dieser fachgerecht verbunden sein. Die Unterlage muss mindestens 
6 cm dick sein und vorne und hinten einen Vorsprung von mindestens 5 cm aufweisen. 
2 Die Grabmäler dürfen frühestens sechs Monate nach der Beisetzung und nur nach Rückspra-
che und unter Mithilfe der Friedhofgärtnerin bzw. des Friedhofgärtners gesetzt werden. Bei 
Urnengräbern fällt die Wartefrist dahin. 
3 Die Grabmäler sind Eigentum der Auftraggebenden. Diese sind für sachgemässe Aufstellung 
und Instandhaltung verantwortlich.  
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4 Das Ressort Gesellschaft ist berechtigt, unter vorheriger schriftlicher Mitteilung die In-
standstellung auf Kosten der Auftraggebenden oder, wenn solche fehlen, den Erbinnen und 
Erben anzuordnen. 

Art. 34 Gemeinschaftsgrab 
1 Am Fusse des Gemeinschaftsgrabes liegt eine Grabplatte. Das Anbringen einzelner Grabmä-
ler ist nicht gestattet. 
2 Auf Wunsch der anordnungsberechtigten Personen werden der Name, Vorname, Geburts- 
und Sterbejahr des im Gemeinschaftsgrab beigesetzten Verstorbenen in die Grabplatte eingra-
viert. Das Bestattungsamt verrechnet die Kosten den Auftraggebenden oder, wenn solche feh-
len, den Erbinnen und Erben.  

V Grabbepflanzung  

Art. 35 Grundsatz 
1 Die Bepflanzung und die Pflege der Gräber darf nur durch die Friedhofgärtnerin bzw. den 
Friedhofgärtner erfolgen. 
2 Auf schriftliches Gesuch hin kann das Ressort Gesellschaft auch Angehörigen von Verstorbe-
nen die Bewilligung zur Selbstbepflanzung erteilen. 
3 Pflanzen, die durch ihre Höhe oder Ausdehnung die Nachbargräber oder die Friedhofanlage 
beeinträchtigen, werden zurückgeschnitten oder unter vorheriger Anzeige an die anordnungs-
berechtigten Personen vom Friedhofgärtner entfernt. 

Art. 36 Grabeinfassung 
Die Reihengräber werden auf Kosten der Gemeinde Oberrieden mit einer einheitlichen Rand- 
bepflanzung versehen. Das Ressort Gesellschaft legt die Art der Randbepflanzung fest. 

Art. 37 Grabpflegeauftrag 
1 Die Kosten für die Bepflanzung und den Unterhalt der Gräber können nach Erteilung eines 
entsprechenden Grabpflegevertrages für die gesetzliche Ruhefrist oder eine bestimmte Zeit-
dauer im Voraus entrichtet werden. 
2 Die jeweiligen Anpflanzungs- und Unterhaltstarife der Friedhofgärtnerin bzw. des Friedhof- 
gärtners unterstehen der Kontrolle und der Bewilligung des Ressorts Gesellschaft. 

Art. 38 Schäden 
Die Gemeinde übernimmt für Schäden, die an den Grabzeichen und der Bepflanzung durch wi-
derrechtliche Handlungen Dritter oder durch Witterungseinflüsse entstehen, keinerlei Haftung. 
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VI Schlussbestimmungen 

Art. 39 Rechtsmittel 
Einsprachen gegen Anordnungen des Ressorts Gesellschaft sind innert 30 Tagen an den  
Gemeinderat zu richten.  

Art. 40 Inkrafttreten 
1 Diese Verordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Gemeindeversammlung in Kraft.  
Der Gemeinderat beschliesst den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
2 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung werden die Friedhof- und Bestat-
tungsverordnung vom 1. Januar 2006 und das Grabmalreglement vom 1. Januar 2006 und wei-
tere, im Widerspruch zur vorliegenden Verordnung stehende kommunale Erlasse, aufgehoben. 
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4 Das Ressort Gesellschaft ist berechtigt, unter vorheriger schriftlicher Mitteilung die In-
standstellung auf Kosten der Auftraggebenden oder, wenn solche fehlen, den Erbinnen und 
Erben anzuordnen. 

Art. 34 Gemeinschaftsgrab 
1 Am Fusse des Gemeinschaftsgrabes liegt eine Grabplatte. Das Anbringen einzelner Grabmä-
ler ist nicht gestattet. 
2 Auf Wunsch der anordnungsberechtigten Personen werden der Name, Vorname, Geburts- 
und Sterbejahr des im Gemeinschaftsgrab beigesetzten Verstorbenen in die Grabplatte eingra-
viert. Das Bestattungsamt verrechnet die Kosten den Auftraggebenden oder, wenn solche feh-
len, den Erbinnen und Erben.  

V Grabbepflanzung  

Art. 35 Grundsatz 
1 Die Bepflanzung und die Pflege der Gräber darf nur durch die Friedhofgärtnerin bzw. den 
Friedhofgärtner erfolgen. 
2 Auf schriftliches Gesuch hin kann das Ressort Gesellschaft auch Angehörigen von Verstorbe-
nen die Bewilligung zur Selbstbepflanzung erteilen. 
3 Pflanzen, die durch ihre Höhe oder Ausdehnung die Nachbargräber oder die Friedhofanlage 
beeinträchtigen, werden zurückgeschnitten oder unter vorheriger Anzeige an die anordnungs-
berechtigten Personen vom Friedhofgärtner entfernt. 

Art. 36 Grabeinfassung 
Die Reihengräber werden auf Kosten der Gemeinde Oberrieden mit einer einheitlichen Rand- 
bepflanzung versehen. Das Ressort Gesellschaft legt die Art der Randbepflanzung fest. 

Art. 37 Grabpflegeauftrag 
1 Die Kosten für die Bepflanzung und den Unterhalt der Gräber können nach Erteilung eines 
entsprechenden Grabpflegevertrages für die gesetzliche Ruhefrist oder eine bestimmte Zeit-
dauer im Voraus entrichtet werden. 
2 Die jeweiligen Anpflanzungs- und Unterhaltstarife der Friedhofgärtnerin bzw. des Friedhof- 
gärtners unterstehen der Kontrolle und der Bewilligung des Ressorts Gesellschaft. 

Art. 38 Schäden 
Die Gemeinde übernimmt für Schäden, die an den Grabzeichen und der Bepflanzung durch wi-
derrechtliche Handlungen Dritter oder durch Witterungseinflüsse entstehen, keinerlei Haftung. 
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VI Schlussbestimmungen 

Art. 39 Rechtsmittel 
Einsprachen gegen Anordnungen des Ressorts Gesellschaft sind innert 30 Tagen an den  
Gemeinderat zu richten.  

Art. 40 Inkrafttreten 
1 Diese Verordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Gemeindeversammlung in Kraft.  
Der Gemeinderat beschliesst den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 
2 Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung werden die Friedhof- und Bestat-
tungsverordnung vom 1. Januar 2006 und das Grabmalreglement vom 1. Januar 2006 und wei-
tere, im Widerspruch zur vorliegenden Verordnung stehende kommunale Erlasse, aufgehoben. 
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Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds 
 
ANTRAG 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Dem «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» wird zugestimmt. 
 
2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 
 
 
Die Vorlage in Kürze 
Die Gemeindeversammlung Oberrieden hat am 9. Dezember 2021 der Ergänzung der Bau- und 
Zonenordnung (BZO) bezüglich Mehrwertausgleich zugestimmt. Die Erträge aus der Mehr-
wertabgabe sind einem kommunalen Mehrwertausgleichsfonds zuzuweisen. In einem Regle-
ment ist festzulegen, für welche Projekte die Fondsmittel verwendet werden dürfen und nach 
welchem Verfahren eine Auszahlung zu erfolgen hat. Das vorliegende «Reglement zum kommu-
nalen Mehrwertausgleichsfonds» orientiert sich im Grundsatz am kantonalen Muster-Regle-
ment. Es wurde am 9. März 2022 von der Ortsplanungskommission beraten und am 12. April 
2022 vom Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Die Liste der bei-
tragsberechtigten Massnahmen ist bewusst breit ausgelegt worden, damit sinnvolle und attrak-
tive Projekte, die der Allgemeinheit dienen, dereinst auch unterstützt werden können. 
 
 
1. Ausgangslage 
Die Gemeindeversammlung Oberrieden hat am 9. Dezember 2021 der Änderung der BZO Ober-
rieden bezüglich dem Mehrwertausgleich zugestimmt. Am 18. März 2022 hat die Baudirektion 
des Kantons Zürich die Änderung der BZO genehmigt. Nach der Publikation der Änderung er-
folgt die Inkraftsetzung. 
 
Im neuen Art. 43 BZO wird festgehalten, dass bei Auf- und Umzonungen eine Abgabe von  
30 Prozent des um Fr. 100'000 gekürzten Mehrwerts erhoben wird. Die Freifläche (Schwellen-
wert) wurde auf 2’000 m2 festgesetzt.  
 
Der in der BZO festgelegte Mehrwertausgleich wird erst nach Rechtskraft von Änderungen im 
Zonenplan oder in der Bauordnung im Sinne einer höheren Ausnützung zur Anwendung kom-
men. Die Erträge aus der Mehrwertabgabe sind einem kommunalen Mehrwertausgleichsfonds 
zuzuweisen. Für welche Projekte die Mittel verwendet werden dürfen und nach welchem Ver-
fahren eine Auszahlung zu erfolgen hat, ist in einem Reglement festzuhalten. Das Reglement 
zum Mehrwertausgleichsfonds ist durch die Gemeindeversammlung zu beschliessen. 
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2. Allgemeines zum «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» 
Das «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» regelt die Mittelverwendung des 
Mehrwertausgleichsfonds. Das Gemeindegesetz (GG) bildet die Grundlage für den Mehrwertaus-
gleichsfonds, der einer Spezialfinanzierung gemäss § 87 Abs. 2 lit. b GG entspricht. Die Fondsein-
nahmen dürfen nicht in den allgemeinen Gemeindehaushalt fliessen. Zulässig sind Beiträge an 
Massnahmen im Sinne des Raumplanungsgesetzes wie beispielsweise Gestaltung des öffentli-
chen Raums, Erholungseinrichtung, Massnahmen zur Verbesserung des Lokalklimas, Verbesse-
rung der Zugänglichkeit von ÖV-Haltestellen, soziale Infrastrukturen, Verbesserung der Bau- und 
Planungskultur, Planungskosten im Sinne des haushälterischen Umgangs oder Verwaltungskos-
ten im Zusammenhang mit der Mehrwertabgabe. Beitragsgesuche können sowohl von der Ge-
meinde, wie auch von Privaten eingereicht werden. 
 
Nicht beitragsberechtigt sind Massnahmen, die zu den zentralen Aufgaben einer Gemeinde ge-
hören und bereits aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage aus dem allgemeinen Gemeinde-
haushalt finanziert werden, wie zum Beispiel: 

- Allgemeiner Strassenbau 
- Schulhäuser und Kindergärten 
- Wiederkehrende Kosten, wie etwa Pflege und Unterhalt von Einrichtungen. 
 
 
3. Das Fonds-Reglement der Gemeinde Oberrieden  
Das «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» orientiert sich im Grundsatz am 
kantonalen Muster-Reglement. Änderungen wurden aufgrund von Empfehlungen des Ortspla-
ners oder aufgrund von Diskussionen in der Ortsplanungskommission (OPK) vorgenommen.  
 
Zu folgenden Artikeln werden Erläuterungen gemacht: 
 
Art. 3 Verwendungszweck: Das Themenspektrum, das unter «kommunalen Massnahmen der 

Raumplanung» verstanden wird, wurde bewusst gross gehalten. Damit wird es auch 
einfacher, eingereichte Projekte bezüglich ihrer Beitragsberechtigung zu beurteilen. 

 
Art. 5 Vorgehen bei leerem Fonds: Bei einem leeren Fonds sind eingereichte Projekte pen-

dent zu halten. Dadurch kann für qualitativ gute Projekte zu einem späteren Zeitpunkt 
doch noch ein Beitrag gesprochen werden. 

 
Art. 7 Gesuchsunterlagen: Die eingehenden Gesuche sollen von einer vom Gemeinderat be-

zeichneten Stelle geprüft werden. Diese Prüfstelle soll fachlich möglichst breit zusam-
mengestellt sein, zum Beispiel in einer Kommission. Im Artikel 7 sind die nötigen Un-
terlagen aufgelistet. Die einzureichenden Unterlagen können der Art des 
Beitragsgesuchs angepasst werden. 

 
Art. 8 Kriterien der Gesuchsprüfung: In Sinne des Gleichbehandlungsgebotes und Verbotes 

des willkürlichen Handelns soll das Reglement zumindest ansatzweise regeln, nach 
welchen Kriterien und Verfahren die Gesuche beurteilt werden. 
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Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds 
 
ANTRAG 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 
 
1. Dem «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» wird zugestimmt. 
 
2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 
 
 
Die Vorlage in Kürze 
Die Gemeindeversammlung Oberrieden hat am 9. Dezember 2021 der Ergänzung der Bau- und 
Zonenordnung (BZO) bezüglich Mehrwertausgleich zugestimmt. Die Erträge aus der Mehr-
wertabgabe sind einem kommunalen Mehrwertausgleichsfonds zuzuweisen. In einem Regle-
ment ist festzulegen, für welche Projekte die Fondsmittel verwendet werden dürfen und nach 
welchem Verfahren eine Auszahlung zu erfolgen hat. Das vorliegende «Reglement zum kommu-
nalen Mehrwertausgleichsfonds» orientiert sich im Grundsatz am kantonalen Muster-Regle-
ment. Es wurde am 9. März 2022 von der Ortsplanungskommission beraten und am 12. April 
2022 vom Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Die Liste der bei-
tragsberechtigten Massnahmen ist bewusst breit ausgelegt worden, damit sinnvolle und attrak-
tive Projekte, die der Allgemeinheit dienen, dereinst auch unterstützt werden können. 
 
 
1. Ausgangslage 
Die Gemeindeversammlung Oberrieden hat am 9. Dezember 2021 der Änderung der BZO Ober-
rieden bezüglich dem Mehrwertausgleich zugestimmt. Am 18. März 2022 hat die Baudirektion 
des Kantons Zürich die Änderung der BZO genehmigt. Nach der Publikation der Änderung er-
folgt die Inkraftsetzung. 
 
Im neuen Art. 43 BZO wird festgehalten, dass bei Auf- und Umzonungen eine Abgabe von  
30 Prozent des um Fr. 100'000 gekürzten Mehrwerts erhoben wird. Die Freifläche (Schwellen-
wert) wurde auf 2’000 m2 festgesetzt.  
 
Der in der BZO festgelegte Mehrwertausgleich wird erst nach Rechtskraft von Änderungen im 
Zonenplan oder in der Bauordnung im Sinne einer höheren Ausnützung zur Anwendung kom-
men. Die Erträge aus der Mehrwertabgabe sind einem kommunalen Mehrwertausgleichsfonds 
zuzuweisen. Für welche Projekte die Mittel verwendet werden dürfen und nach welchem Ver-
fahren eine Auszahlung zu erfolgen hat, ist in einem Reglement festzuhalten. Das Reglement 
zum Mehrwertausgleichsfonds ist durch die Gemeindeversammlung zu beschliessen. 
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2. Allgemeines zum «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» 
Das «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» regelt die Mittelverwendung des 
Mehrwertausgleichsfonds. Das Gemeindegesetz (GG) bildet die Grundlage für den Mehrwertaus-
gleichsfonds, der einer Spezialfinanzierung gemäss § 87 Abs. 2 lit. b GG entspricht. Die Fondsein-
nahmen dürfen nicht in den allgemeinen Gemeindehaushalt fliessen. Zulässig sind Beiträge an 
Massnahmen im Sinne des Raumplanungsgesetzes wie beispielsweise Gestaltung des öffentli-
chen Raums, Erholungseinrichtung, Massnahmen zur Verbesserung des Lokalklimas, Verbesse-
rung der Zugänglichkeit von ÖV-Haltestellen, soziale Infrastrukturen, Verbesserung der Bau- und 
Planungskultur, Planungskosten im Sinne des haushälterischen Umgangs oder Verwaltungskos-
ten im Zusammenhang mit der Mehrwertabgabe. Beitragsgesuche können sowohl von der Ge-
meinde, wie auch von Privaten eingereicht werden. 
 
Nicht beitragsberechtigt sind Massnahmen, die zu den zentralen Aufgaben einer Gemeinde ge-
hören und bereits aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage aus dem allgemeinen Gemeinde-
haushalt finanziert werden, wie zum Beispiel: 

- Allgemeiner Strassenbau 
- Schulhäuser und Kindergärten 
- Wiederkehrende Kosten, wie etwa Pflege und Unterhalt von Einrichtungen. 
 
 
3. Das Fonds-Reglement der Gemeinde Oberrieden  
Das «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» orientiert sich im Grundsatz am 
kantonalen Muster-Reglement. Änderungen wurden aufgrund von Empfehlungen des Ortspla-
ners oder aufgrund von Diskussionen in der Ortsplanungskommission (OPK) vorgenommen.  
 
Zu folgenden Artikeln werden Erläuterungen gemacht: 
 
Art. 3 Verwendungszweck: Das Themenspektrum, das unter «kommunalen Massnahmen der 

Raumplanung» verstanden wird, wurde bewusst gross gehalten. Damit wird es auch 
einfacher, eingereichte Projekte bezüglich ihrer Beitragsberechtigung zu beurteilen. 

 
Art. 5 Vorgehen bei leerem Fonds: Bei einem leeren Fonds sind eingereichte Projekte pen-

dent zu halten. Dadurch kann für qualitativ gute Projekte zu einem späteren Zeitpunkt 
doch noch ein Beitrag gesprochen werden. 

 
Art. 7 Gesuchsunterlagen: Die eingehenden Gesuche sollen von einer vom Gemeinderat be-

zeichneten Stelle geprüft werden. Diese Prüfstelle soll fachlich möglichst breit zusam-
mengestellt sein, zum Beispiel in einer Kommission. Im Artikel 7 sind die nötigen Un-
terlagen aufgelistet. Die einzureichenden Unterlagen können der Art des 
Beitragsgesuchs angepasst werden. 

 
Art. 8 Kriterien der Gesuchsprüfung: In Sinne des Gleichbehandlungsgebotes und Verbotes 

des willkürlichen Handelns soll das Reglement zumindest ansatzweise regeln, nach 
welchen Kriterien und Verfahren die Gesuche beurteilt werden. 
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Art. 10 Auszahlung der Beiträge: Die Auszahlung soll erst erfolgen, wenn eine Zwischen- oder 
Schlussabrechnung für die unterstützten Massnahmen vorliegt (keine Vorfinanzie-
rung). 

 
Art. 11 und 12: Kontrolle der Realisierung bzw. Rückerstattung bei Nichtrealisierung: Diese Re-

gelungen braucht es, um eine Grundlage zu haben, wenn Projekte nicht realisiert wer-
den, beziehungsweise wenn zu Unrecht bezogene Beiträge wieder eingefordert wer-
den müssen. 

 
Art. 13 Berichterstattung: Mit der jährlichen Berichterstattung soll gegen innen und aussen 

transparent ersichtlich sein, welche Projekte konkret mit einem Beitrag unterstützt 
wurden. 

 
 
4. Überlegungen des Gemeinderates 
Mit der Ergänzung der BZO bezüglich Mehrwertausgleich wurde die gesetzliche Grundlage für 
die Mehrwertabgabe (Einnahmeseite) geschaffen. Das nun vorliegende «Reglement zum kom-
munalen Mehrwertausgleichsfonds» regelt die Kriterien und die Verfahren für die Auszahlung 
an beitragsberechtigte Projekte (Ausgabenseite). Dabei macht es Sinn, dass die Liste beitrags-
berechtigter Massnahmen breit ausgelegt wird, damit sinnvolle und attraktive Projekte, die der 
Allgemeinheit dienen, dereinst auch unterstützt werden können.  
 
 
5. Abstimmungsempfehlung 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem «Reglement zum kommunalen Mehr-
wertausgleichsfonds» zuzustimmen. 
 
 
Oberrieden, 12. April 2022 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 
 
6. Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, der Vorlage zuzustim-
men. 
 
Oberrieden, 2. Mai 2022  
 
Rechnungsprüfungskommission 
 
Dr. Orlando Vanoli Markus Geniets 
Präsident Aktuar 
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Art. 10 Auszahlung der Beiträge: Die Auszahlung soll erst erfolgen, wenn eine Zwischen- oder 
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Anhang: «Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds» 
 

Reglement zum kommunalen Mehrwertausgleichsfonds
 

 

Art. 1  Zweck 
 Das Fondsreglement regelt die Verwaltung und Verwendung der Fondsmittel sowie das Verfahren 

für die Ausrichtung von Beiträgen. 

 

Art. 2  Zuweisung von Mitteln 
 Die Erträge aus der kommunalen Mehrwertabgabe fliessen in den kommunalen 

Mehrwertausgleichsfonds. 

 

Art. 3 Verwendungszweck 
 1 Die Mittel des Mehrwertausgleichsfonds werden für kommunale Massnahmen der Raumplanung 

verwendet. Beitragsberechtigt sind Massnahmen gemäss § 42 Mehrwertausgleichsverordnung 
(MAV), § 23 Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und Art. 3 Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG); 
insbesondere Massnahmen für: 

a) die Gestaltung des öffentlichen Raums, wie zum Beispiel die Erstellung, Gestaltung und 
Ausstattung von Parks, Plätzen, Grünanlagen oder mit Bäumen bestockten Flächen, die 
sich für den Aufenthalt der Bevölkerung im Freien eignen oder das Wohnumfeld 
verbessern und anderer öffentlich zugänglicher Freiräume wie etwa Wege oder Ufer von 
Gewässern; 

b) Erholungseinrichtungen wie zum Beispiel Sport- und Spielplätze, sanitarische Anlagen 
oder andere Formen der infrastrukturellen Ausstattung von Erholungsgebieten; 

c) die Verbesserung des Lokalklimas wie zum Beispiel durch Baumpflanzungen, allgemeine 
Grünflächen, Dach- oder Fassadenbegrünung, Massnahmen zum Speichern und 
Verwenden von Regenwasser; 

d) die Verbesserung der ökologischen Qualität und Durchlässigkeit des Siedlungsraums;  

e) die Verbesserung der Zugänglichkeit von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs und von 
öffentlichen Einrichtungen mit Rad- und Fusswegen; 

f) die Erstellung von sozialen Infrastrukturen; 

g) die Verbesserung der Bau- und Planungskultur, wie Beteiligungsprozesse, 
Studienverfahren oder Wettbewerbe; 

h) Planungskosten bei Um- und Aufzonungen sowie Bauzonenabtausch und weiterer 
Massnahmen im Sinne der haushälterischen Bodennutzung (nur Planungskosten); 

i) die Deckung der Verwaltungskosten der Gemeinde im Zusammenhang mit der 
Mehrwertabgabe;  

2 Beitragsberechtigt sind auch Rechtserwerbe.  
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3 Für Betrieb und Unterhalt werden keine Beiträge entrichtet. 

 

Art. 4 Beiträge 
 1 Die Gemeinde richtet einmalige Beiträge an Erstinvestitionen und Erneuerungen von 

Einrichtungen und Anlagen aus.  
2 Es kommen keine Beiträge für Massnahmen in Betracht, die bereits auf anderer Rechtsgrundlage 
finanziert werden.  
3 Es besteht kein Anspruch auf Beiträge.  
4 Die Beiträge können von Auflagen und Bedingungen abhängig gemacht werden. 
5 Die Zuständigkeit für die Gewährung der Beiträge richtet sich nach den Finanzkompetenzen 
gemäss Gemeindeordnung. 

 

Art. 5 Ausschluss der Verschuldung sowie Unterbestand 
 1 Der Fonds darf sich nicht verschulden. Ein Gesuch darf nur bewilligt werden, wenn die 

Auszahlung für die beitragsberechtigte Massnahme den Fondsbestand nicht überschreitet.  
2 Stehen für Massnahmen nicht ausreichend Mittel aus dem Fonds zur Verfügung, können 
Gesuche pendent gehalten werden. 

 

Art. 6 Beitragsberechtigte 
 Beitragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen des Privatrechts oder des öffentlichen 

Rechts. 

 

Art. 7 Gesuch 
 1 Das Beitragsgesuch muss vor dem Beginn der Umsetzung des Projekts bei der vom Gemeinderat 

bezeichneten Prüfstelle eingereicht werden. 
2 Das Gesuch soll insbesondere folgende Angaben und Unterlagen umfassen:  

a) Erläuterung zur Bedeutung des Vorhabens oder Projekts im Entwicklungskontext der 
Gemeinde sowie des daraus resultierenden Mehrwertes für die Öffentlichkeit / 
Allgemeinheit; 

b) beantragte Beitragshöhe; 

c) allfällige Beitragsgesuche, die an weitere Stellen eingereicht werden.  
3 Die vom Gemeinderat bezeichneten Prüfstelle kann zusätzliche Angaben und Unterlagen 
verlangen, die für die Behandlung des Gesuchs erforderlich sind, beispielsweise:  

a) Nutzungskonzept; 

b) Gestaltungskonzept;  

c) Vorgehenskonzept;  

d) Chancen- und Risiken des Projektes;  

e) Pflege- und Unterhaltskonzept;  

 
 
Traktandum 4 

 
 
 

 
 
 

f) Littering- und Lärmkonzept;  
4 Beitragsgesuche können quartalsweise eingereicht werden.  

 

Art. 8 Prüfung des Gesuchs 
 1 Das Gesuch wird von der vom Gemeinderat bezeichneten Stelle geprüft auf:  

a) Inhalte wie 

– die Bedeutung des Vorhabens oder Projekts im Entwicklungskontext der Gemeinde,  

– die Anzahl oder Vielfalt der Anspruchsgruppen, die einen Nutzen aus dem Vorhaben 
oder Projekt ziehen,  

– das Zusammenwirken des Vorhabens oder Projekts mit kantonalen oder kommunalen 
Planungsinstrumenten;  

b) Zweckmässigkeit (vgl. Art. 3);  

c) Wirtschaftlichkeit; 

d) Nachhaltigkeit 

 

Art. 9 Entscheid 
 1 Über Beiträge entscheidet der Gemeinderat unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das 

zuständige Gemeindeorgan. 
2 Zuständig für die Bewilligung von Fondsentnahmen ist das Gemeindeorgan, das gemäss der 
Gemeindeordnung neue Ausgaben in entsprechender Höhe zu bewilligen hat.  
3 Das zuständige Gemeindeorgan kann den konkreten Mitteleinsatz prüfen und die Auszahlung 
der Beiträge von einem effektiven und effizienten Mitteleinsatz abhängig machen. 

 

Art. 10 Auszahlung von Beiträgen 
 Die Auszahlung von Beiträgen erfolgt nach Massgabe des Fortschritts der Umsetzung der 

unterstützen Massnahme. 

 

Art. 11 Umsetzungspflicht 
 1 Innert zwei Jahren seit der Bewilligung von Beiträgen muss mit der Umsetzung der 

unterstützten Massnahmen begonnen worden sein.  
2 Die Nichteinhaltung dieser Frist begründet in der Regel  

a) die Verwirkung noch nicht ausbezahlter Beträge;  

b) die Pflicht zur Rückerstattung ausbezahlter Beträge.  

 

Art. 12 Rückerstattung von Beiträgen 
 1 Beiträge, die zu Unrecht zugesichert oder ausbezahlt worden sind, werden widerrufen oder 

zurückgefordert. 
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Art. 10 Auszahlung von Beiträgen 
 Die Auszahlung von Beiträgen erfolgt nach Massgabe des Fortschritts der Umsetzung der 
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2 Auf die Rückforderung wird verzichtet,  

a) soweit die Empfängerin oder der Empfänger infolge des Beitragsentscheids Massnahmen 
getroffen hat, die nur mit unzumutbaren finanziellen Einbussen rückgängig gemacht 
werden können, und  

b) wenn die Rechtsverletzung oder die unrichtige oder unvollständige Feststellung des 
Sachverhalts für die Empfängerin oder den Empfänger nicht leicht erkennbar gewesen ist.  

 

Art. 13 Berichterstattung 
 Der Gemeinderat veröffentlicht einmal im Jahr eine Liste mit den zugesicherten und geleisteten 

Beiträgen. Anzugeben sind die Höhe der einzelnen Beträge, Verwendungszwecke, Angaben zu 
Beitragsempfänger bzw. -empfängerin sowie Datum des jeweiligen Beschlusses und des 
Fondsbestands. 

  

  

Art. 14 Inkrafttreten 
 1 Dieses Reglement tritt nach seiner Annahme durch die Gemeindeverammlung auf den xxx in Kraft. 

2 Der Gemeinderat legt den Zeitpunkt der Inkraftsetzung fest. 
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Forstwirtschaft, Regelung Zusammenarbeit mit dem Forstrevier - Vertragswerke 
 
ANTRAG 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen: 

1. Der "Vertrag über das Forstrevier" mit einer jährlichen Pauschalentschädigung durch die Ge-
meinde Oberrieden von Fr. 9'477.00 (inkl. MWST) für den kommunalen Forstdienst wird zu 
Lasten der Erfolgsrechnung bewilligt. 

2. Die "Leistungsvereinbarung" mit einer jährlichen Entschädigung durch die Gemeinde Ober-
rieden von Fr. 63'497.77 (inkl. MWST) für die vereinbarten gemeinwirtschaftlichen Leistun-
gen wird zu Lasten der Erfolgsrechnung bewilligt. 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
Die Vorlage in Kürze 
Die Aufgaben und Zuständigkeiten des kommunalen Forstdienstes sind im kantonalen Waldge-
setz geregelt. Gemeinden bilden Forstreviere, stellen Revierförsterinnen oder Revierförster an, 
arbeiten dabei mit den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern und dem kantonalen Forstdienst 
zusammen und legen die Organisation und Perimeter des Reviers fest. Um diese waldwirt-
schaftlichen Aufgaben auch in Zukunft effizient und effektiv zu erfüllen, wurde die Betriebsor-
ganisation überprüft und neu strukturiert. Mit den erarbeiteten Vertragswerken wurde die 
Grundlage dafür geschaffen, dass die Waldbewirtschaftung nachhaltig sichergestellt ist. Der 
Wald liefert mehr als Holz, er ist Lebensgrundlage für Tiere und bietet Erholungsraum für die 
Menschen. 
 
 
1. Ausgangslage 
Die drei Gemeinden des Forstreviers Thalwil, Oberrieden und Langnau am Albis haben hoheitli-
che Aufgaben zu leisten. Diese liegen in der Verantwortung des Revierförsters. Die Gemeinden 
Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis legen Wert auf eine Bewirtschaftungsform, welche 
die Qualitätsstandards der Erholungssuchenden erfüllt. Für eine Waldbewirtschaftung im Sinne 
der Erholungssuchenden haben sich auch die beiden Korporationen "Landforstkorporation Ober-
rieden" (LFK) und die "Holzkorporation Bannegg Thalwil" (HKB) verpflichtet. Dafür wird der Forst-
betrieb Landforst GmbH für die Umsetzung der definierten Arbeiten von den Gemeinden mit den 
vertraglich festgelegten Beiträgen entschädigt. 
 
Damit die Anforderungen an eine nachhaltige Waldbewirtschaftung erfüllt werden können, wur-
den die Organisation und die Abläufe im Forstrevier und die Abrechnung der Forstbetrieb Land-
forst GmbH mit den verschiedenen Revierpartnern optimiert. Basierend darauf wurden in den 
Jahren 2017 und 2018 neue Vertragswerke ausgearbeitet. Im Mai 2018 hat der Gemeinderat 
Oberrieden der vorgezogenen Einführung der Neustrukturierung des Forstreviers mit einem pro-
visorischen Testbetrieb zugestimmt. Diese Verträge sind am 30. Juni 2021 abgelaufen. 
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2. Aufbau- und Ablauforganisation Forstrevier 
Der Aufbau des Forstreviers der politischen Gemeinden Oberrieden, Thalwil, und Langnau am 
Albis ist wie folgt: 

Abb. 1 Organigramm Forstrevier 

 
Hoheitsgebiet Forstrevier 
Die politischen Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis schliessen für die gemein-
same Erfüllung der Aufgaben des kommunalen Forstdienstes entsprechende Vertragswerke ab. 
Die Vertragsgemeinden setzen für die Verwaltung des Forstreviers eine Forstrevierkommission 
ein.  
 
Forstrevierkommission 
Je ein Vertreter der Gemeinden der Vertragsparteien, der Landforstkorporation Oberrieden, der 
Holzkorporation Bannegg Thalwil sowie der Revierförster bilden zusammen die Forstrevierkom-
mission. Der Vertreter der Holzkorporation Bannegg und der Revierförster haben beratende 
Stimmen. Die Forstrevierkommission lässt sich vom Revierförster regelmässig über die Belange 
des Forstreviers informieren. Sie berät und unterstützt den Revierförster in der Erfüllung seiner 
Aufgaben und erteilt ihm entsprechende Weisungen, soweit nicht der Kreisforstmeister bzw. der 
kantonale Forstdienst weisungsberechtigt ist. Die Forstrevierkommission verfügt über eine Fi-
nanzkompetenz von Fr. 20'000.00 pro Jahr. 
 
Revierförster 
Die Forstrevierkommission wählt im Auftrag der Gemeinden den Revierförster. Die Gemeinde 
Thalwil stellt den gewählten Revierförster an. Die Entschädigung der Aufgaben als Revierförster 
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ist Bestandteil des Lohns, welchen der Revierförster als Betriebsleiter der Forstbetrieb Landforst 
GmbH von dieser erhält. 

Der Revierförster übernimmt die Aufgaben im Forstrevier gemäss der eidgenössischen und kan-
tonalen Waldgesetzgebung (Aufgabe des kommunalen Forstdienstes), der Richtlinie für die Auf-
gaben des kommunalen Forstdienstes und für die Zusammenarbeit mit den Behörden und Wald-
eigentümern, dem jeweils aktuellen Leitbild für den Wald im Kanton Zürich.  
Der Revierförster untersteht der Aufsicht des zuständigen Kreisforstmeisters bzw. dem kantona-
len Forstdienst. 
 
 
3. Das Wichtigste zu den Vertragswerken 

 
Die Waldungen der politischen Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis bilden 
zusammen das Forstrevier Thalwil - Oberrieden - Langnau am Albis im Sinne des Bundesgeset-
zes über den Wald und des kantonalen Waldgesetzes. 
 
Der Förster hat in Zusammenarbeit mit den Präsidenten der beiden Korporationen und unter 
Beizug der erfahrenen Beratungsfirma WaldFokus die vorhandenen Vertragsentwürfe überarbei-
tet. Dabei wurden die seinerzeit vorgebrachten Bedenken und die bisherigen Erfahrungen be-
rücksichtigt. Auch der Kreisforstmeister wurde bei der Überarbeitung mit einbezogen und hat die 
Verträge seitens des Kantons prüfen lassen. 
 
Im Gegensatz zu den Gemeinden Thalwil und Langnau am Albis hat die Gemeinde Oberrieden 
keinen eigenen Wald im Forstrevier. Dadurch entfällt für Oberrieden der Bewirtschaftungsver-
trag. 
 
Mit dem Abschluss der Verträge ist die Zusammenarbeit der Forstrevierpartner mit der Forstbe-
trieb Landforst GmbH langfristig geregelt und die optimale Bewirtschaftung des Waldes sicher-
gestellt. Die Verträge treten rückwirkend auf 1. Juli 2021 in Kraft; sie lösen die per 30. Juni 2021 
ausgelaufenen Verträge für den Testbetrieb ab.  
 
Nach Art. 14 Bst. d der Gemeindeordnung ist die Gemeindeversammlung zuständig für den Ab-
schluss und die Änderung von Zusammenarbeitsverträgen gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung 
neuer Aufgaben, sofern die Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt. 
 
Mit der Genehmigung der neuen Vertragswerke ist für die vereinbarten Leistungen jährlich ein 
Betrag von total Fr. 72'974.77 inkl. MWST zu entrichten (Fr. 9'477.00 Entschädigung für den kom-
munalen Forstdienst sowie Fr. 63'497.77 für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen). Im Budget 
der Erfolgsrechnung werden jährlich Fr. 73'000.00 eingestellt (Konto 8200.3635.00). 
 
 
4. Vertrag über das Forstrevier 
Die politischen Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis sind die Parteien dieses 
Vertrages. Mit dem Zusammenarbeitsvertrag regeln die Gemeinden ihre gemeinsame Aufgaben-
erfüllung im Forstwesen gemäss kantonalem Waldgesetz. Die Vertragsgemeinden entscheiden 
über die Aufnahme und Entlassung von weiteren Gemeinden in das Forstrevier. 
 

Organigramm Forstrevier
Thalwil – Oberrieden – Langnau am Albis

Forstrevier: Wald im Hoheitsgebiet der drei Gemeinden

Gemeinde Thalwil Gemeinde Oberrieden Gemeinde Langnau a.A.

Kreisforstmeister
Forstkreis 1

Forstrevierkommission
Je 1 Vertreter der drei Gemeinden

der Landforstkorporation Oberrieden
der Holzkorporation Bannegg Thalwil

(letzterer mit beratender Stimme)

Revierförster
ist gleichzeitig Betriebsleiter der 

Forstbetrieb Landforst GmbH
(mit beratender Stimme)
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2. Aufbau- und Ablauforganisation Forstrevier 
Der Aufbau des Forstreviers der politischen Gemeinden Oberrieden, Thalwil, und Langnau am 
Albis ist wie folgt: 

Abb. 1 Organigramm Forstrevier 

 
Hoheitsgebiet Forstrevier 
Die politischen Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis schliessen für die gemein-
same Erfüllung der Aufgaben des kommunalen Forstdienstes entsprechende Vertragswerke ab. 
Die Vertragsgemeinden setzen für die Verwaltung des Forstreviers eine Forstrevierkommission 
ein.  
 
Forstrevierkommission 
Je ein Vertreter der Gemeinden der Vertragsparteien, der Landforstkorporation Oberrieden, der 
Holzkorporation Bannegg Thalwil sowie der Revierförster bilden zusammen die Forstrevierkom-
mission. Der Vertreter der Holzkorporation Bannegg und der Revierförster haben beratende 
Stimmen. Die Forstrevierkommission lässt sich vom Revierförster regelmässig über die Belange 
des Forstreviers informieren. Sie berät und unterstützt den Revierförster in der Erfüllung seiner 
Aufgaben und erteilt ihm entsprechende Weisungen, soweit nicht der Kreisforstmeister bzw. der 
kantonale Forstdienst weisungsberechtigt ist. Die Forstrevierkommission verfügt über eine Fi-
nanzkompetenz von Fr. 20'000.00 pro Jahr. 
 
Revierförster 
Die Forstrevierkommission wählt im Auftrag der Gemeinden den Revierförster. Die Gemeinde 
Thalwil stellt den gewählten Revierförster an. Die Entschädigung der Aufgaben als Revierförster 
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ist Bestandteil des Lohns, welchen der Revierförster als Betriebsleiter der Forstbetrieb Landforst 
GmbH von dieser erhält. 

Der Revierförster übernimmt die Aufgaben im Forstrevier gemäss der eidgenössischen und kan-
tonalen Waldgesetzgebung (Aufgabe des kommunalen Forstdienstes), der Richtlinie für die Auf-
gaben des kommunalen Forstdienstes und für die Zusammenarbeit mit den Behörden und Wald-
eigentümern, dem jeweils aktuellen Leitbild für den Wald im Kanton Zürich.  
Der Revierförster untersteht der Aufsicht des zuständigen Kreisforstmeisters bzw. dem kantona-
len Forstdienst. 
 
 
3. Das Wichtigste zu den Vertragswerken 

 
Die Waldungen der politischen Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis bilden 
zusammen das Forstrevier Thalwil - Oberrieden - Langnau am Albis im Sinne des Bundesgeset-
zes über den Wald und des kantonalen Waldgesetzes. 
 
Der Förster hat in Zusammenarbeit mit den Präsidenten der beiden Korporationen und unter 
Beizug der erfahrenen Beratungsfirma WaldFokus die vorhandenen Vertragsentwürfe überarbei-
tet. Dabei wurden die seinerzeit vorgebrachten Bedenken und die bisherigen Erfahrungen be-
rücksichtigt. Auch der Kreisforstmeister wurde bei der Überarbeitung mit einbezogen und hat die 
Verträge seitens des Kantons prüfen lassen. 
 
Im Gegensatz zu den Gemeinden Thalwil und Langnau am Albis hat die Gemeinde Oberrieden 
keinen eigenen Wald im Forstrevier. Dadurch entfällt für Oberrieden der Bewirtschaftungsver-
trag. 
 
Mit dem Abschluss der Verträge ist die Zusammenarbeit der Forstrevierpartner mit der Forstbe-
trieb Landforst GmbH langfristig geregelt und die optimale Bewirtschaftung des Waldes sicher-
gestellt. Die Verträge treten rückwirkend auf 1. Juli 2021 in Kraft; sie lösen die per 30. Juni 2021 
ausgelaufenen Verträge für den Testbetrieb ab.  
 
Nach Art. 14 Bst. d der Gemeindeordnung ist die Gemeindeversammlung zuständig für den Ab-
schluss und die Änderung von Zusammenarbeitsverträgen gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung 
neuer Aufgaben, sofern die Gemeinde keine hoheitlichen Befugnisse abgibt. 
 
Mit der Genehmigung der neuen Vertragswerke ist für die vereinbarten Leistungen jährlich ein 
Betrag von total Fr. 72'974.77 inkl. MWST zu entrichten (Fr. 9'477.00 Entschädigung für den kom-
munalen Forstdienst sowie Fr. 63'497.77 für die gemeinwirtschaftlichen Leistungen). Im Budget 
der Erfolgsrechnung werden jährlich Fr. 73'000.00 eingestellt (Konto 8200.3635.00). 
 
 
4. Vertrag über das Forstrevier 
Die politischen Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis sind die Parteien dieses 
Vertrages. Mit dem Zusammenarbeitsvertrag regeln die Gemeinden ihre gemeinsame Aufgaben-
erfüllung im Forstwesen gemäss kantonalem Waldgesetz. Die Vertragsgemeinden entscheiden 
über die Aufnahme und Entlassung von weiteren Gemeinden in das Forstrevier. 
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Zweck 
Der Vertrag bezweckt die gemeinsame Erfüllung der nach dem kommunalen Forstdienst oblie-
genden Aufgaben. Mit diesem Vertrag werden die Organisation des Forstreviers, die Aufgaben 
und Kompetenzen der Forstrevierkommission sowie die Wahl und Aufsicht des Revierförsters 
geregelt. Ergänzend dazu gelten die Richtlinien für die Aufgaben des kommunalen Forstdienstes 
und für die Zusammenarbeit mit den Behörden und Waldeigentümern. 
 
Finanzielles 
Als Entschädigung für den kommunalen Forstdienst wird anhand der jeweiligen Waldflächen für 
jede Vertragsgemeinde eine Pauschale festgelegt. Diese ist der Forstbetrieb Landforst GmbH ge-
schuldet. 

Die jährliche Entschädigung beträgt im Forstjahr 2021/22 für die Gemeinde Oberrieden: 

Gemeinde Fläche im Revier Revierbeitrag in Fr. inkl. CHF 7,7 % 
MWST 

Oberrieden 112.62 ha 8'800.00 9'477.00 
 
Die Entschädigung wird jährlich der Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise an-
gepasst. Basis für die obigen Beträge bildet der Indexstand Oktober 2020. Die Vertragsgemein-
den entrichten die Entschädigungspauschalen jeweils per 1. Januar. Über weitere Anpassungen 
der Entschädigungspauschalen entscheiden die Gemeinderäte auf Antrag der Forstrevierkom-
mission. Der Vertrag tritt rückwirkend auf 1. Juli 2021 in Kraft und ist unbefristet. 
 
 
5. Leistungsvereinbarung 
Die Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis übertragen der Forstbetrieb Landforst 
GmbH die vereinbarten gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Der Vertrag muss nach Zustimmung 
der Vertragsparteien zur kantonalen Genehmigung eingereicht werden. 
 
Präambel 

Die politische Gemeinde Thalwil und die Landforstkorporation Oberrieden sind zur Forstbetrieb 
Landforst GmbH zusammengeschlossen. Die politische Gemeinde Langnau am Albis und die Holz-
korporation Bannegg Thalwil lassen ihre Waldungen durch die Forstbetrieb Landforst GmbH 
(nachfolgend «Bewirtschafterin» genannt) bewirtschaften. Die Waldungen der Landforstkorpo-
ration Oberrieden liegen vorwiegend auf dem Boden der Gemeinde Oberrieden. 

Die drei Gemeinden Thalwil, Oberrieden und Langnau am Albis gründen zusammen das Forstre-
vier Thalwil, Oberrieden, Langnau a. A. Gemäss dem Vertrag über das Forstrevier ist der Revier-
förster auch gleichzeitig der Betriebsleiter des Forstbetriebes Landforst GmbH. 

Die Gemeinden und der Bewirtschafter sind sich einig, dass die Waldungen im Forstrevier so zu 
bewirtschaften sind, dass eine möglichst hohe Erholungswirkung für die Bevölkerung erreicht 
wird. Diese Art der Bewirtschaftung verursacht Kosten, die bei einer wirtschaftlich orientierten 
Nutzung nicht entstehen würden, weshalb sich die Gemeinden verpflichten, der Bewirtschafterin 
diese besonderen, gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu entschädigen. In der vorliegenden Ver-
einbarung sollen die von der Bewirtschafterin zu erbringenden Leistungen umschrieben und die 
von den Gemeinden hierfür zu leistenden Entschädigungen festgelegt werden. 
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1. Parteien 

Gemeinden: 
Politische Gemeinde Thalwil, Alte Landstrasse 112, 8800 Thalwil 
Politische Gemeinde Oberrieden, Alte Landstrasse 32, 8942 Oberrieden 
Politische Gemeinde Langnau am Albis, Neue Dorfstrasse 14, 8135 Langnau am Albis 

Bewirtschafterin: 
Forstbetrieb Landforst GmbH, Postfach, 8942 Oberrieden 

(nachfolgend einzeln "Partei" und zusammen "Parteien" genannt) 
 
2. Gegenstand 

Die Gemeinden übertragen der Bewirtschafterin die in dieser Vereinbarung festgelegten gemein-
wirtschaftlichen Leistungen. Die Gemeinden schulden dafür die in dieser Vereinbarung festgeleg-
ten Entschädigungen. Ebenfalls entschädigt werden Ertragsausfälle, die durch die Erholungsnut-
zung des Waldes bedingt sind. 
 
3. Grundlagen 

Grundlage für die Berechnung der Entschädigungen bildet das auf GIS-Karten aufgenommene, 
effektive Mengengerüst für die Waldungen in den Gemeinden. Dies wurde anlässlich der Leis-
tungsvereinbarung, welche im Dezember 2018 abgeschlossen wurde, evaluiert und genehmigt. 
 
4. Gemeinwirtschaftliche Leistungen der Bewirtschafterin 

Unterhalt von Wegen und Strassen 

Die verschiedenen Weg-Typen sowie die dafür zu erbringenden Leistungen sind im Originalvertrag 
umschrieben. 

4.4 Auszubildende 

Die Bewirtschafterin verpflichtet sich, ständig einen Auszubildenden / eine Auszubildende zu be-
schäftigen. 
 
5. Entschädigung 

Erholungsinfrastruktur und nachhaltige Nutzung 

Die Erholungsnutzung verursacht Ertragsausfälle der Bewirtschafterin, einerseits durch den mit 
Erholungsinfrastruktur belegten Waldboden, andererseits durch die intensive Begehung des 
Waldbodens, was zur Folge hat, dass dort keine Pflanzen mehr gedeihen. Die Parteien stützen 
sich bei der Berechnung der Entschädigungen, welche nachfolgend aufgezeigt werden, auf das im 
Originalvertrag beigelegte Dokument. 

Typus Fr./m2 Oberrieden 
Ertragsausfall Erholungseinrichtungen  m2 Fr./a 
Fusspfade, Biketrails effektiv 0.50 1'003 502 
Bänke, Tische (8 m2 ohne Rastplätze) 0.50 72 36 
Erholungsbänke (3 m2 / Stück) 0.50 18 9 
Rastplätze, Feuerstellen 0.50 1'036 518 
"Wilde Erholung" (flächige Nutzung) 0.50 4'141 2'071 
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Zweck 
Der Vertrag bezweckt die gemeinsame Erfüllung der nach dem kommunalen Forstdienst oblie-
genden Aufgaben. Mit diesem Vertrag werden die Organisation des Forstreviers, die Aufgaben 
und Kompetenzen der Forstrevierkommission sowie die Wahl und Aufsicht des Revierförsters 
geregelt. Ergänzend dazu gelten die Richtlinien für die Aufgaben des kommunalen Forstdienstes 
und für die Zusammenarbeit mit den Behörden und Waldeigentümern. 
 
Finanzielles 
Als Entschädigung für den kommunalen Forstdienst wird anhand der jeweiligen Waldflächen für 
jede Vertragsgemeinde eine Pauschale festgelegt. Diese ist der Forstbetrieb Landforst GmbH ge-
schuldet. 

Die jährliche Entschädigung beträgt im Forstjahr 2021/22 für die Gemeinde Oberrieden: 

Gemeinde Fläche im Revier Revierbeitrag in Fr. inkl. CHF 7,7 % 
MWST 

Oberrieden 112.62 ha 8'800.00 9'477.00 
 
Die Entschädigung wird jährlich der Teuerung gemäss Landesindex der Konsumentenpreise an-
gepasst. Basis für die obigen Beträge bildet der Indexstand Oktober 2020. Die Vertragsgemein-
den entrichten die Entschädigungspauschalen jeweils per 1. Januar. Über weitere Anpassungen 
der Entschädigungspauschalen entscheiden die Gemeinderäte auf Antrag der Forstrevierkom-
mission. Der Vertrag tritt rückwirkend auf 1. Juli 2021 in Kraft und ist unbefristet. 
 
 
5. Leistungsvereinbarung 
Die Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis übertragen der Forstbetrieb Landforst 
GmbH die vereinbarten gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Der Vertrag muss nach Zustimmung 
der Vertragsparteien zur kantonalen Genehmigung eingereicht werden. 
 
Präambel 

Die politische Gemeinde Thalwil und die Landforstkorporation Oberrieden sind zur Forstbetrieb 
Landforst GmbH zusammengeschlossen. Die politische Gemeinde Langnau am Albis und die Holz-
korporation Bannegg Thalwil lassen ihre Waldungen durch die Forstbetrieb Landforst GmbH 
(nachfolgend «Bewirtschafterin» genannt) bewirtschaften. Die Waldungen der Landforstkorpo-
ration Oberrieden liegen vorwiegend auf dem Boden der Gemeinde Oberrieden. 

Die drei Gemeinden Thalwil, Oberrieden und Langnau am Albis gründen zusammen das Forstre-
vier Thalwil, Oberrieden, Langnau a. A. Gemäss dem Vertrag über das Forstrevier ist der Revier-
förster auch gleichzeitig der Betriebsleiter des Forstbetriebes Landforst GmbH. 

Die Gemeinden und der Bewirtschafter sind sich einig, dass die Waldungen im Forstrevier so zu 
bewirtschaften sind, dass eine möglichst hohe Erholungswirkung für die Bevölkerung erreicht 
wird. Diese Art der Bewirtschaftung verursacht Kosten, die bei einer wirtschaftlich orientierten 
Nutzung nicht entstehen würden, weshalb sich die Gemeinden verpflichten, der Bewirtschafterin 
diese besonderen, gemeinwirtschaftlichen Leistungen zu entschädigen. In der vorliegenden Ver-
einbarung sollen die von der Bewirtschafterin zu erbringenden Leistungen umschrieben und die 
von den Gemeinden hierfür zu leistenden Entschädigungen festgelegt werden. 
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1. Parteien 

Gemeinden: 
Politische Gemeinde Thalwil, Alte Landstrasse 112, 8800 Thalwil 
Politische Gemeinde Oberrieden, Alte Landstrasse 32, 8942 Oberrieden 
Politische Gemeinde Langnau am Albis, Neue Dorfstrasse 14, 8135 Langnau am Albis 

Bewirtschafterin: 
Forstbetrieb Landforst GmbH, Postfach, 8942 Oberrieden 

(nachfolgend einzeln "Partei" und zusammen "Parteien" genannt) 
 
2. Gegenstand 

Die Gemeinden übertragen der Bewirtschafterin die in dieser Vereinbarung festgelegten gemein-
wirtschaftlichen Leistungen. Die Gemeinden schulden dafür die in dieser Vereinbarung festgeleg-
ten Entschädigungen. Ebenfalls entschädigt werden Ertragsausfälle, die durch die Erholungsnut-
zung des Waldes bedingt sind. 
 
3. Grundlagen 

Grundlage für die Berechnung der Entschädigungen bildet das auf GIS-Karten aufgenommene, 
effektive Mengengerüst für die Waldungen in den Gemeinden. Dies wurde anlässlich der Leis-
tungsvereinbarung, welche im Dezember 2018 abgeschlossen wurde, evaluiert und genehmigt. 
 
4. Gemeinwirtschaftliche Leistungen der Bewirtschafterin 

Unterhalt von Wegen und Strassen 

Die verschiedenen Weg-Typen sowie die dafür zu erbringenden Leistungen sind im Originalvertrag 
umschrieben. 

4.4 Auszubildende 

Die Bewirtschafterin verpflichtet sich, ständig einen Auszubildenden / eine Auszubildende zu be-
schäftigen. 
 
5. Entschädigung 

Erholungsinfrastruktur und nachhaltige Nutzung 

Die Erholungsnutzung verursacht Ertragsausfälle der Bewirtschafterin, einerseits durch den mit 
Erholungsinfrastruktur belegten Waldboden, andererseits durch die intensive Begehung des 
Waldbodens, was zur Folge hat, dass dort keine Pflanzen mehr gedeihen. Die Parteien stützen 
sich bei der Berechnung der Entschädigungen, welche nachfolgend aufgezeigt werden, auf das im 
Originalvertrag beigelegte Dokument. 

Typus Fr./m2 Oberrieden 
Ertragsausfall Erholungseinrichtungen  m2 Fr./a 
Fusspfade, Biketrails effektiv 0.50 1'003 502 
Bänke, Tische (8 m2 ohne Rastplätze) 0.50 72 36 
Erholungsbänke (3 m2 / Stück) 0.50 18 9 
Rastplätze, Feuerstellen 0.50 1'036 518 
"Wilde Erholung" (flächige Nutzung) 0.50 4'141 2'071 
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Spielgruppen, Waldkindergärten, usw. 0.50 268 134 
Finnenbahn 0.50 0 0.00 
Vita Parcours 0.50 0 0.00 
Total Fr.    3'269 

Berechnung des Ertragsausfalles Erholungseinrichtung mittels Tabelle Amt für Wald des Kan-
tons Bern, Januar 2016 

 

 
Unterhalt von Waldstrassen  

Für die verschiedenen Weg-Typen werden Entschädigungen wie folgt verrechnet: 

Weg-Typus "vorwiegende Holznutzung" 
Die Bewirtschafterin übernimmt für diese Wege die gesamten Kosten des Wegunterhalts.  

Weg-Typus "eingeschränkte Erholungsnutzung" 
Für diese Wege werden diejenigen Wegunterhaltskosten verrechnet, welche über die Grundkos-
ten zugunsten der Holznutzung hinausgehen. 

Weg-Typus "intensive Erholungsnutzung" 
Für diese Wege werden diejenigen Wegunterhaltskosten verrechnet, welche über die Grundkos-
ten zugunsten der Holznutzung hinausgehen. 

Periodischer Wegunterhalt 

Aus dieser Tätigkeit ergibt sich für die Gemeinde Oberrieden folgende Entschädigung zugunsten 
der Bewirtschafterin: 

Typus Fr./m2 Oberrieden 
Vereinbartes Mengengerüst  lfm Fr./a 
Vorwiegende Holznutzung 0.00 161 0.00 
Eingeschränkte Erholungsnutzung (Turnus sieben Jahre) 14.00 623 1'246 
Intensive Erholungsnutzung (Turnus sechs Jahre) 22.00 7'591 27'834 
Total Fr.   29'080 

 

Laufender bzw. jährlicher Wegunterhalt 

Aus dieser Tätigkeit ergibt sich für die Gemeinde Oberrieden folgende Entschädigung zugunsten 
der Bewirtschafterin: 

Typus Fr./lfm Oberrieden 
Vereinbartes Mengengerüst  lfm Fr./a 
Vorwiegende Holznutzung 0.00 161 0.00 
Eingeschränkte Erholungsnutzung  1.00 623 623 
Intensive Erholungsnutzung  1.50 7'591 11’387 
Laubblasen auf allen Wegen 1.00 8’375 8’375 
Total Fr.   20'385 
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Sicherheitsholzerei entlang von Wegen 

Aus dieser Tätigkeit ergibt sich für die Gemeinde Oberrieden folgende Entschädigung zugunsten 
der Bewirtschafterin. 

Typus Fr./lfm Oberrieden 
Vereinbartes Mengengerüst  lfm Fr./a 
Sicherheitsholzerei (Turnus fünf Jahre) 1.00 8'375 1'675 
Total Fr.   1'675 

 

 

Sicherheit und Signalisation bei der Holznutzung 

Aus dieser Tätigkeit ergibt sich für die Gemeinde Oberrieden folgende Entschädigung zugunsten 
der Bewirtschafterin: 

Typus Fr./lfm Oberrieden 
Vereinbartes Mengengerüst   Fr./a 
Signalisation, Sicherheit Holzernte 4.50 1010.

8 
4’549 

Total Fr.   4’549 
 
 

6. Fälligkeit, Auszahlungsmodus und Rechnungsstellung 

Die Gemeinden verpflichten sich, die Entschädigungen für die vereinbarten gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen je hälftig zu Beginn des Rechnungsjahres am 01. Juli und am Ende des Kalender-
jahres am 31. Dezember zu entrichten. Die erste Zahlung ist am 01. Juli 2021 fällig. 

Die jährliche Entschädigung der Gemeinde Oberrieden an die Bewirtschafterin für die zu erbrin-
genden gemeinwirtschaftlichen Leistungen beläuft sich gesamthaft auf folgenden Betrag: 

 

Typus Fr./a 
Erholungsinfrastruktur und nachhaltige Nutzung 3’269.00  
Periodischer Wegunterhalt 29’080.00  
Laufender bzw. jährlicher Wegunterhalt 20’385.00  
Sicherheitsholzerei entlang von Wegen 1’675.00  
Holzproduktion 4’549.00  
Summe Fr. exkl. 7.7% MWST 58'958.00 
Summe Fr. inkl. 7.7% MWST 63'497.77 

 
Es sind die Beträge inklusive Mehrwertsteuer geschuldet. Die Jahresentschädigung kann jährlich 
auf die Rechnung vom 1. Juli eines Jahres an die Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsum-
entenpreise des Bundesamtes für Statistik mit Indexstand Mai angepasst werden. Die Basis für 
die Anpassungen bildet der Indexstand vom Oktober 2020. 

Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Bewirtschafterin an jede Gemeinde einzeln und mindes-
tens 30 Tage im Voraus. 
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Spielgruppen, Waldkindergärten, usw. 0.50 268 134 
Finnenbahn 0.50 0 0.00 
Vita Parcours 0.50 0 0.00 
Total Fr.    3'269 

Berechnung des Ertragsausfalles Erholungseinrichtung mittels Tabelle Amt für Wald des Kan-
tons Bern, Januar 2016 

 

 
Unterhalt von Waldstrassen  

Für die verschiedenen Weg-Typen werden Entschädigungen wie folgt verrechnet: 

Weg-Typus "vorwiegende Holznutzung" 
Die Bewirtschafterin übernimmt für diese Wege die gesamten Kosten des Wegunterhalts.  

Weg-Typus "eingeschränkte Erholungsnutzung" 
Für diese Wege werden diejenigen Wegunterhaltskosten verrechnet, welche über die Grundkos-
ten zugunsten der Holznutzung hinausgehen. 

Weg-Typus "intensive Erholungsnutzung" 
Für diese Wege werden diejenigen Wegunterhaltskosten verrechnet, welche über die Grundkos-
ten zugunsten der Holznutzung hinausgehen. 

Periodischer Wegunterhalt 

Aus dieser Tätigkeit ergibt sich für die Gemeinde Oberrieden folgende Entschädigung zugunsten 
der Bewirtschafterin: 

Typus Fr./m2 Oberrieden 
Vereinbartes Mengengerüst  lfm Fr./a 
Vorwiegende Holznutzung 0.00 161 0.00 
Eingeschränkte Erholungsnutzung (Turnus sieben Jahre) 14.00 623 1'246 
Intensive Erholungsnutzung (Turnus sechs Jahre) 22.00 7'591 27'834 
Total Fr.   29'080 

 

Laufender bzw. jährlicher Wegunterhalt 

Aus dieser Tätigkeit ergibt sich für die Gemeinde Oberrieden folgende Entschädigung zugunsten 
der Bewirtschafterin: 

Typus Fr./lfm Oberrieden 
Vereinbartes Mengengerüst  lfm Fr./a 
Vorwiegende Holznutzung 0.00 161 0.00 
Eingeschränkte Erholungsnutzung  1.00 623 623 
Intensive Erholungsnutzung  1.50 7'591 11’387 
Laubblasen auf allen Wegen 1.00 8’375 8’375 
Total Fr.   20'385 
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Sicherheitsholzerei entlang von Wegen 

Aus dieser Tätigkeit ergibt sich für die Gemeinde Oberrieden folgende Entschädigung zugunsten 
der Bewirtschafterin. 

Typus Fr./lfm Oberrieden 
Vereinbartes Mengengerüst  lfm Fr./a 
Sicherheitsholzerei (Turnus fünf Jahre) 1.00 8'375 1'675 
Total Fr.   1'675 

 

 

Sicherheit und Signalisation bei der Holznutzung 

Aus dieser Tätigkeit ergibt sich für die Gemeinde Oberrieden folgende Entschädigung zugunsten 
der Bewirtschafterin: 

Typus Fr./lfm Oberrieden 
Vereinbartes Mengengerüst   Fr./a 
Signalisation, Sicherheit Holzernte 4.50 1010.

8 
4’549 

Total Fr.   4’549 
 
 

6. Fälligkeit, Auszahlungsmodus und Rechnungsstellung 

Die Gemeinden verpflichten sich, die Entschädigungen für die vereinbarten gemeinwirtschaftli-
chen Leistungen je hälftig zu Beginn des Rechnungsjahres am 01. Juli und am Ende des Kalender-
jahres am 31. Dezember zu entrichten. Die erste Zahlung ist am 01. Juli 2021 fällig. 

Die jährliche Entschädigung der Gemeinde Oberrieden an die Bewirtschafterin für die zu erbrin-
genden gemeinwirtschaftlichen Leistungen beläuft sich gesamthaft auf folgenden Betrag: 

 

Typus Fr./a 
Erholungsinfrastruktur und nachhaltige Nutzung 3’269.00  
Periodischer Wegunterhalt 29’080.00  
Laufender bzw. jährlicher Wegunterhalt 20’385.00  
Sicherheitsholzerei entlang von Wegen 1’675.00  
Holzproduktion 4’549.00  
Summe Fr. exkl. 7.7% MWST 58'958.00 
Summe Fr. inkl. 7.7% MWST 63'497.77 

 
Es sind die Beträge inklusive Mehrwertsteuer geschuldet. Die Jahresentschädigung kann jährlich 
auf die Rechnung vom 1. Juli eines Jahres an die Teuerung gemäss dem Landesindex der Konsum-
entenpreise des Bundesamtes für Statistik mit Indexstand Mai angepasst werden. Die Basis für 
die Anpassungen bildet der Indexstand vom Oktober 2020. 

Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Bewirtschafterin an jede Gemeinde einzeln und mindes-
tens 30 Tage im Voraus. 
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7. Inkrafttreten 

Die Vereinbarung tritt rückwirkend per 1. Juli 2021 in Kraft und ist unbefristet. 
 
8. Änderungen 

Die Parteien überprüfen die Leistungen und Entschädigungen dieser Vereinbarung nur, falls sach-
liche Gründe hierfür vorliegen. Änderungen dieser Vereinbarung durch die Parteien bedürfen der 
Schriftform und Unterzeichnung aller Parteien. Dies gilt insbesondere für diese Schriftlichkeit vor-
behalten. Eine Aufhebung der Vereinbarung muss schriftlich auf den 30. Juni mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Jahr eingereicht werden. Im gegenseitigen Einvernehmen sind kürzere Fris-
ten möglich. 

 

9. Kündigung 

Jede Vertragsgemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von einem Jahr per 30. Juni kündigen, 
erstmals per 30. Juni 2024. Die Kündigung ist der Forstrevierkommission schriftlich einzureichen. 
Bei Austritt sind die Kosten für laufende Projekte, die sich aus diesem Vertrag ergeben haben, bis 
zum Projektabschluss von der austretenden Gemeinde mitzutragen. 

Für die Kündigung sind die Gemeinderäte (Exekutive) der Vertragsgemeinden zuständig. 

Dieser Vertrag steht in einem engen Zusammenhang mit dem separaten Vertrag zur Waldbewirt-
schaftung, welcher von den Gemeinden mit der Bewirtschafterin separat abgeschlossen werden. 
In der Regel sind beide Verträge zeitgleich zu kündigen. 
 
10. Allgemeine Bestimmungen 

Gesamte Vereinbarung 

Dieser Vertrag enthält die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich des Vertrags-
gegenstandes. 

Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam, 
ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder während der Dauer dieses Vertrags werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit des Vertrags und allfällige daran geknüpfte Bestimmungen des Vertrags 
nicht berührt. Die Parteien werden eine solche Bestimmung unverzüglich durch eine zulässige 
wirksame Bestimmung ersetzen, deren Inhalt der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. 

Inkrafttreten und Dauer des Vertrages 

Dieser Vertrag ersetzt denjenigen vom 01. Januar 2019 und tritt nach Unterzeichnung durch die 
Parteien rückwirkend auf den 01. Juli 2021 in Kraft. Der Vertrag ist unbefristet.  

Vertragsänderung und -aufhebung sowie -kündigung 
1 Änderungen und die gemeinsame Aufhebung des Vertrages durch die Parteien bedürfen der 
Schriftform und Beschlussfassung bzw. Unterzeichnung aller Exekutiven der Vertragsgemeinden. 
Eine Aufhebung des Vertrages muss schriftlich auf den 30. Juni mit einer Kündigungsfrist von ei-
nem Jahr eingereicht werden. Im gegenseitigen Einvernehmen sind kürzere Fristen möglich. 
2 Jeder Vertragsgemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von einem Jahr per 30. Juni kündigen, 
erstmals per 30. Juni 2024. Die Kündigung ist der Forstrevierkommission schriftlich einzureichen. 
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Bei Austritt sind die Kosten für laufende Projekte, die sich aus diesem Vertrag ergeben haben, bis 
zum Projektabschluss von der austretenden Gemeinde mitzutragen.  
3 Für die Kündigung sind die Gemeinderäte (Exekutive) der Vertragsgemeinden zuständig. 
4 Dieser Vertrag steht in einem engen Zusammenhang mit dem separaten Vertrag zur Waldbe-
wirtschaftung welcher von den Gemeinden mit der Bewirtschafterin separat abgeschlossen wer-
den. In der Regel sind beide Verträge zeitgleich zu kündigen. 

Mediation, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1 Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag soll vorerst eine Mediation gemäss den Richtlinien des 
Schweizerischen Anwaltsverbandes SAV für Mediation durchgeführt werden. Sollten sich die Par-
teien nicht innert 30 Tagen ab Mediationsantrag auf einen Mediator einigen können, wird als 
Mediator der jeweilige Friedensrichter der Gemeinde Thalwil bestimmt. Die Parteien verpflichten 
sich, bis zur Beendigung der Mediation auf die Anrufung eines Gerichts zu verzichten. 
2 Kann in der Mediation keine Einigung erzielt werden, so sind für sämtliche Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung die ordentlichen Gerichte in Horgen ausschliess-
lich zuständig. 
3 Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 

Anhänge wie "Periodischer Strassenunterhalt" und "Dokument Berechnungsgrundlage zu den 
Entschädigungen" sind den Originalverträgen zu entnehmen. 

6. Schlussbemerkungen 
Mit der Forstbetrieb Landforst GmbH besteht eine professionelle Zusammenarbeit. Mit der Neu-
strukturierung wird eine Optimierung und eine verbesserte Leistung erzielt. Die neuen Vertrags-
werke bilden die rechtliche Basis, um einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Forstbetrieb auch 
in Zukunft zu sichern. Dies bringt den beteiligten Gemeinden, den Korporationen aber auch den 
Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis fol-
gende Vorteile: 

 Die nachhaltige Waldbewirschaft ist sichergestellt.  
 Die öffentliche Hand nimmt Einsitz in den strategischen Leitungsgremien und kann Einfluss 

auf den Waldzustand und die nachhaltige Waldbewirtschaftung nehmen.  
 Die Eigentumsverhältnisse der Waldungen bleiben unverändert bestehen. 
 Der Einfluss auf die Waldbewirtschaftung bleibt bei den Eigentümern, das Risiko wird redu-

ziert. 
 Die Arbeitsplätze bleiben erhalten und das Bewirtschaftungs-Knowhow bleibt im Betrieb. 

Der Gemeinderat Oberrieden ist überzeugt, dass mit diesen Verträgen ein zukunftsweisender 
Schritt für die Forstbewirtschaftung getan wird. Die neue Betriebsorganisation stellt eine nach-
haltige und effiziente Waldbewirtschaftung sicher.  
 
 
7. Abstimmungsempfehlung 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem vorliegenden Geschäft zuzustimmen. 
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7. Inkrafttreten 

Die Vereinbarung tritt rückwirkend per 1. Juli 2021 in Kraft und ist unbefristet. 
 
8. Änderungen 

Die Parteien überprüfen die Leistungen und Entschädigungen dieser Vereinbarung nur, falls sach-
liche Gründe hierfür vorliegen. Änderungen dieser Vereinbarung durch die Parteien bedürfen der 
Schriftform und Unterzeichnung aller Parteien. Dies gilt insbesondere für diese Schriftlichkeit vor-
behalten. Eine Aufhebung der Vereinbarung muss schriftlich auf den 30. Juni mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Jahr eingereicht werden. Im gegenseitigen Einvernehmen sind kürzere Fris-
ten möglich. 

 

9. Kündigung 

Jede Vertragsgemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von einem Jahr per 30. Juni kündigen, 
erstmals per 30. Juni 2024. Die Kündigung ist der Forstrevierkommission schriftlich einzureichen. 
Bei Austritt sind die Kosten für laufende Projekte, die sich aus diesem Vertrag ergeben haben, bis 
zum Projektabschluss von der austretenden Gemeinde mitzutragen. 

Für die Kündigung sind die Gemeinderäte (Exekutive) der Vertragsgemeinden zuständig. 

Dieser Vertrag steht in einem engen Zusammenhang mit dem separaten Vertrag zur Waldbewirt-
schaftung, welcher von den Gemeinden mit der Bewirtschafterin separat abgeschlossen werden. 
In der Regel sind beide Verträge zeitgleich zu kündigen. 
 
10. Allgemeine Bestimmungen 

Gesamte Vereinbarung 

Dieser Vertrag enthält die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich des Vertrags-
gegenstandes. 

Salvatorische Klausel 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam, 
ungültig oder nicht durchsetzbar sein oder während der Dauer dieses Vertrags werden, so wird 
dadurch die Gültigkeit des Vertrags und allfällige daran geknüpfte Bestimmungen des Vertrags 
nicht berührt. Die Parteien werden eine solche Bestimmung unverzüglich durch eine zulässige 
wirksame Bestimmung ersetzen, deren Inhalt der ursprünglichen Absicht am nächsten kommt. 

Inkrafttreten und Dauer des Vertrages 

Dieser Vertrag ersetzt denjenigen vom 01. Januar 2019 und tritt nach Unterzeichnung durch die 
Parteien rückwirkend auf den 01. Juli 2021 in Kraft. Der Vertrag ist unbefristet.  

Vertragsänderung und -aufhebung sowie -kündigung 
1 Änderungen und die gemeinsame Aufhebung des Vertrages durch die Parteien bedürfen der 
Schriftform und Beschlussfassung bzw. Unterzeichnung aller Exekutiven der Vertragsgemeinden. 
Eine Aufhebung des Vertrages muss schriftlich auf den 30. Juni mit einer Kündigungsfrist von ei-
nem Jahr eingereicht werden. Im gegenseitigen Einvernehmen sind kürzere Fristen möglich. 
2 Jeder Vertragsgemeinde kann den Vertrag mit einer Frist von einem Jahr per 30. Juni kündigen, 
erstmals per 30. Juni 2024. Die Kündigung ist der Forstrevierkommission schriftlich einzureichen. 
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Bei Austritt sind die Kosten für laufende Projekte, die sich aus diesem Vertrag ergeben haben, bis 
zum Projektabschluss von der austretenden Gemeinde mitzutragen.  
3 Für die Kündigung sind die Gemeinderäte (Exekutive) der Vertragsgemeinden zuständig. 
4 Dieser Vertrag steht in einem engen Zusammenhang mit dem separaten Vertrag zur Waldbe-
wirtschaftung welcher von den Gemeinden mit der Bewirtschafterin separat abgeschlossen wer-
den. In der Regel sind beide Verträge zeitgleich zu kündigen. 

Mediation, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1 Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag soll vorerst eine Mediation gemäss den Richtlinien des 
Schweizerischen Anwaltsverbandes SAV für Mediation durchgeführt werden. Sollten sich die Par-
teien nicht innert 30 Tagen ab Mediationsantrag auf einen Mediator einigen können, wird als 
Mediator der jeweilige Friedensrichter der Gemeinde Thalwil bestimmt. Die Parteien verpflichten 
sich, bis zur Beendigung der Mediation auf die Anrufung eines Gerichts zu verzichten. 
2 Kann in der Mediation keine Einigung erzielt werden, so sind für sämtliche Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung die ordentlichen Gerichte in Horgen ausschliess-
lich zuständig. 
3 Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 

Anhänge wie "Periodischer Strassenunterhalt" und "Dokument Berechnungsgrundlage zu den 
Entschädigungen" sind den Originalverträgen zu entnehmen. 

6. Schlussbemerkungen 
Mit der Forstbetrieb Landforst GmbH besteht eine professionelle Zusammenarbeit. Mit der Neu-
strukturierung wird eine Optimierung und eine verbesserte Leistung erzielt. Die neuen Vertrags-
werke bilden die rechtliche Basis, um einen wirtschaftlichen und nachhaltigen Forstbetrieb auch 
in Zukunft zu sichern. Dies bringt den beteiligten Gemeinden, den Korporationen aber auch den 
Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden Oberrieden, Thalwil und Langnau am Albis fol-
gende Vorteile: 

 Die nachhaltige Waldbewirschaft ist sichergestellt.  
 Die öffentliche Hand nimmt Einsitz in den strategischen Leitungsgremien und kann Einfluss 

auf den Waldzustand und die nachhaltige Waldbewirtschaftung nehmen.  
 Die Eigentumsverhältnisse der Waldungen bleiben unverändert bestehen. 
 Der Einfluss auf die Waldbewirtschaftung bleibt bei den Eigentümern, das Risiko wird redu-

ziert. 
 Die Arbeitsplätze bleiben erhalten und das Bewirtschaftungs-Knowhow bleibt im Betrieb. 

Der Gemeinderat Oberrieden ist überzeugt, dass mit diesen Verträgen ein zukunftsweisender 
Schritt für die Forstbewirtschaftung getan wird. Die neue Betriebsorganisation stellt eine nach-
haltige und effiziente Waldbewirtschaftung sicher.  
 
 
7. Abstimmungsempfehlung 
Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, dem vorliegenden Geschäft zuzustimmen. 
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Oberrieden, 12. April 2022 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 
 
8. Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, der Vorlage zuzustim-
men. 
 
Oberrieden, 2. Mai 2022  
 
Rechnungsprüfungskommission 
 
Dr. Orlando Vanoli Markus Geniets 
Präsident Aktuar 
 

P23740_GemOberrieden_BelBericht_0906_A4_Inhalt.indd   66P23740_GemOberrieden_BelBericht_0906_A4_Inhalt.indd   66 09.05.22   17:1409.05.22   17:14



67

 
 
Traktandum 5 

 
 
 

 
 
 

Oberrieden, 12. April 2022 
 
Gemeinderat Oberrieden 
 
Martin Arnold Silvia Bärtschi 
Gemeindepräsident Gemeindeschreiberin 
 
 
8. Verabschiedung durch die Rechnungsprüfungskommission 
 
Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt den Stimmberechtigten, der Vorlage zuzustim-
men. 
 
Oberrieden, 2. Mai 2022  
 
Rechnungsprüfungskommission 
 
Dr. Orlando Vanoli Markus Geniets 
Präsident Aktuar 
 

Notizen zur Gemeindeversammlung
vom 9. Juni 2022
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Schalteröffnungszeiten

Gemeindeverwaltung
Alte Landstrasse 32
Montag
08.00–11.30 | 14.00–18.00
Dienstag–Donnerstag
08.00–11.30 | 14.00–16.30
Freitag
07.30–11.30 | 14.00–16.00

Schule, Hochbau, Tiefbau & 
Umwelt, Liegenschaften
Alte Landstrasse 33
Montag–Donnerstag
08.00–11.30
nachmittags geschlossen
Freitag
07.30–11.30
nachmittags geschlossen

Termine können nach 
telefonischer Vereinbarung auch 
ausserhalb der Öffnungszeiten 
vereinbart werden.

www.oberrieden.ch
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